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· Ami1ichek Theil.
A. Bekanntmachungen des Landraths.

Its. 4l·4-] Breslau, den 2. August 189«2.
- Bekanntmachuug«.
Aus- Anlaß der drohenden Choleragefahr werden auf Anordnung des Herrn Minister- der

geistlichen, Unierrirhts- und Medizinal-Angelegenheiten .nachstehende
« Belehrung

über des Wesen der Cholera nnd das während der Cl)-ilerazeit zu beobschtende Verhalten.
I-.-» Der Ansteckungsstoff der Cholera befindet».sich in den Ausleerungen der Kranken,

Iann mit diesen auf und in andere Personen und die mannigfachsten Gegenstände gerathen undmit
denselben verschleppt werden. ; « » »

Solche-Gegenstände sind beispielsweise Wäsche, Kleider, Speisen, Wasser, Milch und andere
Getränke; -mit ihnen allen kann, auch wenn an oder in ihnen nur die eringsten, für die natürlichen
Sinne nicht wahrnehmbaren Spuren der Ausleerungen vorhanden End, die Seuche weiter ver-
breitet werden. « " ,

2. Die Ausbreitung nach anderen Orten geschieht daher leicht zunä·chst dadurch, daß
Cholerakranke oder krank gewesene -Personen oder solche, -welche mit denselben in Berührung gekommen
sind, den bisherigen Aufenthaltsort verlassen, um vermeintlich der an ihm herrschenden Gefahr «uentgehen. .hiervor ist um so mehr zu warnen, als man bei dem Verlassen bereits angesteckt sein
kann und man andrerseits- durch eine geeignete Lebensweise und Befolgung der nachftehenden Bot-
fithtsmaßregeln besser in der gewohnten Hauslichkeit, als in der» Fremde und zumal auf der Reise,
sich zu 1schützen vermag. « »   ,  » · · «

Z. Jeder, der sich nicht der Gefahr aussehen will, daß die Krankheit in sein Haus-« ein-
gsrhleppt wird, hüte sich, Menschen,sdie aus C«holeraorten kommen, bei sich aufzunehmen.

than nach dem Auftreten der ersten Cholerafälle in einem Orte find dienen daher kommenden
Personen als solche anzusehen, welche möglicherweise den Krankheitskeim mit sieh führen. .

4. In Cholerazeiten- soll man eine möglichst geregelte Lebensweise führen. Die Er-«
fahrung hat gelehrt, daß alle Störungen der Verdauung die Erkrankung an Cholera vorzugsweise
begünstigen, Man hüte sich deswegen vor allem, was Verdauungsstörnngen hervorrufen kann, wie
Uebermaß von Essen und Trinken,"Genuß von schwerverdaulichen Speisen. ,

Ganz besonders- ist alles zu· meiden, was Durchfall verursacht oder den Magen verdirbt,
Tritt dennoch Durchfall ein, dann ist so früh wie möglich - arztlicher Rath einzuholen. )

« 5.- Man- genieße keine Nahrungsmittel, welche aus einem Hause stammen, in
welchem Cholera herrs(ht." i
« Taube Nahrungsmittel, durchwelche die Krankheit leicht übertragen werd-en
kann, z. . Obst, Gemüse, Milch, Butter, frischer Käse, sind zu vermeiden oder nur in gekoehtem·
Zustande zu genießen. Jnsbesondere wird vor dem Gebrauch ungekochter Milch gewarnt.

6. Alles Wasser, welches durch Koth, Urin, Küchenabgangesz oder sonstige Schmutzstoffe
verunreinigt sein könnte, ist strengstens zu vermeiden. Berd·achtig ist Wasser, welches ausdem Untergrunde bewohnter Orte entnommen, wird , ferner aus SWn, Teichen, Wasserlilufen,
Flüssen,·weil sie .i»n der -Regel unreine.� Zufliisse haben. Als, -.b"es.on» . L «: sahrlieh."gilt Wasser, dasIsts) Auster.-rfstoffe von Cholerakranken in irgend. einer ,Weise vemnk.kI�lITk» ist. In Bezug hieraufF- US . IUfme»rksamkeit vorzugsweise dahin zu richten, daß die. vom I,lel»nigen der- Gefäße und be-
ck)MUdkGt "Wüfrhe herrührenden "Spülwasser nicht in « die Brunnen und Gewasser, « auch nicht einmal

. I
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in deren Nähe gelangen. Den besten Schuß gegen�3erunreinigung des Brunnenwassers gewähren
eiserne Nöhrenbrunnen, welche direkt in den Erdboden und in nicht zu geringe Tiefe desselben g·e-
trieben sind (abessinische Brunnen).

7. Jst es nicht möglich, sich ein unverdächtiges Wasser zu beschaffen, dann ist es erforder-
lich, das Wasser zu kochen und nur gekochtes Wasser zu genießen.

8. Was hier vom Wasser gesagt ist, gilt aber nicht allein vom Trinkwasser, sondern auch
von allem zum Hausgebrauch dienenden Wasser, weil im Wasser befindliche Krankheitsstoffe
auch durch das zum Spülen der Küchengeräthe, zum Reinigen und Kochen der Speisen, zum Waschen,
Baden u. s. w. dienende Wasser dem menschlichen Körper zugeführt werden können.

Ueberhaupt ist dringend vor dem Glauben zu warnen, daß das Trinkwasser allein als der
Träger des Krankheitsstoffes anzusehen sei und daß man schon vollkommen geschützt sei, wenn man
nur untadelhaftes Wasser oder nur gekochtes Wasser trinkt. «

9. Jeder Cholerakranke kann der Ausgangspunkt für die weitere Ausbreitung
der Krankheit werden und es ist deswegen rathsam, die Kranken, soweit es irgend angängig ist,
nicht im Hause zu pflegen, sondern einem Kra,nkenhause zu übergeben. Jst dies nicht ausführbar,
dann halte man wenigstens jeden unnöthigen Verkehr von dem Kranken fern.

10. Es besuche niemand, den nicht seine Pflicht dahin führt, ein Cholerahaus.
Ebenso besuche man zur Cholerazeit keine Orte, wo größere Anhäufungen von

Menschen stattfinden (Jahrmärkte, größere Lustbarkeiten u. s. w.).
11. Jn Räumlichkeiten, in welchen sich Cholerakranke befinden, soll man keine

Speisen oder Getränke zu sich nehmen, auch im eigenen Jnteresse nicht rauchen.
12. Da die Ausleerungen der Cholerakranken besonders gefährlich sind, so sind die damit

beschmutzten Kleider und die Wäsche entweder sofort zu verbrennen oder in der Weise, wie
;s in der glei"chzeitig veröffentlichten Desinfektions-Anweisung (I1, Z und 4) angegeben ist, zu
esinfiziren.

13. Man wache auch auf das Sorgfältigste darüber, daß Choleraausleerungen nicht
in die Nähe der Brunnen oder der zur Wasserentnahme dienenden Flußläufe u. s. w. gelangen.

14. Alle mit dem Kranken in Berührung gekommencn Gegenstände, welche nicht vernichtet
oder desinfizirt werden können, müssen in besonderen Desinfektions-Anstalten vermittelst heißer
Dämpfe unschädlich gemacht oder mindestens sechs Tage lang außer Gebrauch gesetzt und an einem
trockenen, möglichst sonnigen, luftigen Orte aufbewahrt werden.

15. Diejenigen, welche mit den Cholerakranken oder dessen Bett und Bekleidung in Be-
rührung gekommen sind, sollen die Hände alsbald desinfiziren (I1, 2 der Desinfektionsanweisung).
Ganz besonders ist dies erforderlich, wenn eine Verunreinigung mit den Ausleerungen des Kranken
stattgefunden. hat. Ausdrücklich wird noch gewarnt, mit ungereinigten Händen Speisen zu
berühren oder Gegenstände in den Mund zu bringen, welche im Krankenraum verunreinigt
sein können, z. B. Eß- und Trinkgeschirr, Cigarren. .

16. Wenn ein Todesfall eintritt, ist die Leiche sobald als irgend möglich aus der Be-
hausung zu entfernen und in ein Leichenhaus zu bringen. Kann das Waschen der Leiche nicht «im
Leichenhause vorgenommen werden, dann soll es überhaupt unterbleiben.

Das Leichenbegängniß ist so einfach als möglich einzurichten. Das Gefolge bettete das·
Sterbehaus nicht und man betheilige sich nicht an Leichenfestlichkeiten.

17. Kleidungsstücke, Wäsche und sonstige Gebrauchsgegenstände von Cholerakranken oder
Leichen dürfen unter keinen Umständen in Benutzung genommen oder an Andere abgegeben werden,
ehe sie desinfizirt sind. Namentlich dürfen sie nicht undesinfizirt nach anderen« Orten ver-
schickt werden«

. Den- Empfängern von Sendungen, welche derartige Gegenstände aus Choleraorten
enthalten, wird dringend gerathen, dieselben sofort womöglich einer Desinfektions-Anstalt zu übergeben
oder unter den nöthi en Vorsichtsmaßregeln selbst zu desinsiziren.Cholerawäsc1Ie soll nur dann zur Reinigung angenommen werden, wenn dieselbe zuvor
desinfizirt ist. »

18. Andere Sehutzmittel gegen Cholera, als die hier genannten, kennt man nicht
und es wird vom Gebrauch der in Cholerazeiten regelmäßig angepriesenen medikamentösekr Schup-
mittel (Cholera-Schnaps 2c.) abgerathen. . A

A n to e i s u:n g
- zur Ausführung der Desinfektiiu bei Cholera.

I. Als« .D"es"infektionsini"ttel"sin·d anzuwenden:
»  « I. Kalkmi".l«ch.

Zur .6erstellung» d·eEs·ell-den« wird I ·Liter zerkleinerten reinen gebrannten .Kalks, sogenannten
Feitkalks, mit 4· Lite"rn·" Wsza»ers", gemischt und zwar in folgender Weise:
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Es wird von dem Wasser etwa �X4«t&#39;.Viter in das zum Mischen bestimmte Gefäß gegossen
und dann der Kalt hineingelegt. Nachdem der Kalt das Wasser aufgesogen hat und dabei zu Pulver
zerfallen ist, wird er mit dem übrigen Wasser zu Kalkmilch verrührt.

Dieselbe ist, wenn sie nicht bald Verwendung findet, in einem gut geschlossenen Gefäße
aufzubewahren und vor dem Gebrauche umzuschütteln.

2. Chlorkalk.
Der Chlorkalk hat nur dann eine ausreichende desinfizirende Wirkung, wenn er frisch be-

reitet und in wohlverschlofsenen Gefäßen aufbewahrt ist. Die gute Beschaffenheit des Chlorkalks
ist an dem starken dem Chlorkalk eigenthümlichen Geruch zu erkennen.

Er wird entweder unvermischt in Pulverform gebraucht oder in Lösung. Letztere wird
dadurch erhalten, daß 2 Theile Chlorkalk mit 100 Theilen kalten Wassers gemischt und nach dem
Absehen der ungelösten Theile die klare Lösung abgegossen wird.

3. Lösung von .Kaliseife
(sogenannter Schmicrseife oder grüner oder schwarzer Seife).

Z Theile Seife werden in 100 Theilen heißen Wassers gelöst (z. B. ein halbes Kilogramm,
Seise in 17 Litern Wasser).

4. Lösung von Carbolsäure.
Die rohe Carbolsäure löst sich nur unvollkommen und ist deswegen ungeeignet.
Zur Verwendung kommt die sogenannte ,,100«7oige Carbolsäure« des Handels, welche sich

in Seifenwasser vollständig löst.
Man bereitet sich die unter Nr. Z beschriebene Lösung von Kaliseife. Jn 20 Theile dieser

noch heißen Lösung wird 1 Theil Carbolsäure unter fortwährendem Umrühren gegossen. Diese
Lösung ist lange Zeit haltbar und wirkt schneller desinfizirend als einfache Lösung von Kaliseife.
Soll reine Carbolsäure (einmal oder wiederholt destillirte) verwendet werden, welche erheblich theurer,
aber nicht wirksamer ist, als die sogenannte ,,100 0joige Carbolsäure«, so ist zur Lösung das Seifen-
wasser nicht nöthig, es genügt dann einfaches Wasser.

5. Dampsapparate.
Geeignet sind sowohl solche Apparate, ivelche für strömenden Wasserdampf bei 100" O.

eingerichtet sind, als auch solche, in welchen der Dampf unter Ueberdruck (nicht unter VI» Atmospäre)
zur Verwendung kommt. »

6. Siedehitze.
Die zu desinsizirenden Gegenstände werden mindestens eine halbe Stunde lang mit Wasser

gekocht. Das Wasser muß während dieser Zeit beständig im Sieden gehalten werden und die
Gegenstände vollkommen bedecken.

I1. Anwendung der Desinsektionsmittel.
1. Die flüssigen Abgänge der Cholera-Kranken (Erbrochenes, Stuhlgang) werden möglichst

in Gefäßen aufgefangen und mit ungefähr gleichen Theilen Kalkmilch (1, Nr. 1) gemischt. Diese
Mischung muß mindestens eine Stunde stehen bleiben,. ehe sie als unschädlich beseitigt werden darf.

Zur Desinfettion der flüssigen Abgänge kann auch Chlorkalk (1, Nr. 2) benutzt werden.
Von demselben sind mindestens 2 gehäuste Eßlöfsel voll in Pulverform auf V- Liter der Abgänge
hinzuzusetzen und gut damit zu mischen. Die so behandelte Flüssigkeit kann bereits nach 15 Minuten
beseitigt werden. "

i L. Hände und sonstige Körpertheile müssen jedesmal, wenn sie durch die Berührung mit
infizirten Dingen (Ausleerungen des Kranken, beschmutzte Wäsche u. s. w.) in Berührung gekommenKind, sidurch gründliches Waschen mit Chlorkalklösung (1, Nr. 2) oder mit Carbolsäurelösung (I, Nr. 4)
esin irt werd .z en

Z. Bett- und Leibwäsche, sowie andere Kleidungsstücke, welche gewaschen werden können,
sind sofort, nachdem sie beschmutzt sind, in ein Gefäß mit Desinfektionsflüssigkett zu stecken. Die
Desinsektionsslüssigkeit besteht aus einer Lösung von Kaliseife (I, Nr. 3) oder Carbolsäure (I, Nr. 4).

Jn dieser Flüssigkeit bleiben die Gegenstände und zwar in der ersteren mindestens 24
Stunden, in der letzteren mindestens 12 Stunden, ehe sie mit Wasser gespielt und weiter ge-
reinigt werden. ·.

« · Wäsche u. s. w. kann auch in Dampfapparaten, sowie durch Auskochen desinsizirt werden.
Aber auch in diesem Falle muß sie zunächst mit einer der genannten Desinfektionsflüssigkeiten
(I, Z oder 4) stark angefeuchtet und in gut schließenden Gefäßen oder Beuteln verwahrt, oder in
Tücher, welche ebenfalls mit Desinsektionsflüssigkeit angefeuchtet sind, eingeschlagen werden, damit
die mit dem Hantiren der Gegenstände vor der eigentlichen Desinsektion verbundene Gefahr verringert
wird. Auf jeden Fall muß derjenige, welcher solche Wäsche u. .s. w. berührt hat, seine Hände in
der unter II, Nr. 2 angegebenen Weise. desinsiziren. «

4. Kleidungsstücke, welche nicht gewaschen werden können, sind in Dampfapparaten (I, Z)zu desinfiziren. « · « -
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Gegenstände aus Leder sind mit EarbolsäuÅösung (I, 4) oder Ehlorkalklösung (l, 2)
ab ureiben.J 5. Holz- und Metalltheile der Möbel, sowie ähnliche Gegenstände werden mit Lappen
sorgfältig und wiederholt abgerieben, die mit Carbolsäure oder Kaliseifelöfung (I, 4 oder 3) befeuchtet
sind. Ebenso wird mit dem Fußboden von Krankenräumen verfahren. Die gebrauchten Lappen
sind zu verbrennen.

Der Fußboden kann auch durch Bestreichen mit Kalkmilch (I, J) desinfizirt werden, welche
frühestens nach 2 Stunden durch Abwaschen wieder entfernt wird.

6. Die Wände der Krankenräume, sowie Holztheile, welche diese Behandlung vertragen,
werden mit Kalkmilch (l, 1) getüncht.

Nach geschehener Desinfektion sind die Krankenräume, wenn irgend möglich, 24 Stunden
lang unbenutzt zu lassen und reichlich zu lüften.

7. Durch Cholera-Ausleerungen beschmutzter Erdboden, Pflaster, sowie Rinnsteine, in
welche verdächtige Abgänge gelangen, werden durch reichliches Uebergießen mit Kalkmilch (I, I)
de"sins-i irt.Z 8. Jn Abtritte wird täglich in jede Sitzöfsnung ein Liter Kalkmilch (l, I) gegossen.
Tonnen, Kübel und dergleichen, welche zum Anffangen des sioths in den Abtritten dienen, sind
nach dem Entleeren reichlich mit Kalkmilch (I, l) außen und innen zu bestreichen.

Die Sitzbretter werden durch Abwaschen mit Kaliseifelösung (l, Z) gereinigt;
9. Wo eine genügende Desinfektion in der bisher angegebenen We«-se nicht ausführbar

ist (z. B. bei Polstermöbeln, Federbetten in Ermangelung eines Dampsapparats, auch bei anderen
Gegenständen, wenn ein Mangel an Desinfektionsmitteln (I, 1�-5) eintreten sollte), sind die zu
desinsizirenden Gegenstände mindestens 6 Tage lang außer Gebrauch zu setzen und an einem
warmen, trockenen, vor Regen geschützten, aber womöglich dem Sonnenlicht ausgesetzten Orte gründlich
zu lüften.

10. Gegenstände von geringerem Werthe, namentlich Bettstroh, sind zu verbrennen.

R a t h s eh l ä g e
an praktische Aerzte wegen Mitwirkung an sanitären Maßnahmen

gegen die Verbreitung der Cholera.
Der Erfolg der seitens der Behörden zur Bekämpfung der Cholera getroffenen Anordnungen

hängt zum nicht geringen Theil davon ab, daß ihre Durchführung auch seitens der praktischen Aerzte
die wünschenswerthe Förderung erhält. Jhre. Fachkenntnisse sehen sie in besonderem Grade. in den
Stand, die Bedeutung der Anordnungen zu würdigen und durch die Art ihres Verkehrs mit dem
Publikum haben sie vielfach Gelegenheit, ihren gewichtigen Einfluß auf dasselbe im Jnteresse des
öffentlichen Wohls geltend zu machen. Die Mitglieder des ärztlichen Standes haben zu oft ihren
Gemeinsinn bei ähnlichen Gelegenheiten in so hohem Maße bethätigt, daß an ihre Bereitwilligkeit,
auch ihrerseits bei der Bekämpfung der Cholera im Allgemeinen wie bei den Einzelfällen mitzu-
wirken, nicht gezweifelt werden darf. Die Punkte, in welchen die Thätigkeit der Aerzte nach dieser
Richtung am vortheilhaftesten einsetzen würde, sind in den nachstehenden Rathschlägen zusammengestellt.

1. Jeder choleraverdächtige Fall ist unverzüglich (event. tclegraphisch�"«), dem zuständigen
Kreis-Medizinalbeamten und der Ortspolizeibehörde zu melden.

2. Bis zur Feststellung der Natur der Erkrankung sind dieselben Sicherheitsmaßregeln
anzuwenden, in Bezug auf Desinfektion, Jsolirung u. s. w., wie bei einem wirklichen Cholerasall.is 3. Sämmtliche Ausleerungen der Kranken sind zu desinsiziren nach der beigegebenen An-
we ung.

Dasselbe gilt von den durch Ausleerungen beschmußten Gegenständen, wie Bett- und Leib-
tväsche, Fußboden u. s. w.

4. Der Kranke ist möglichst zu isoliren und mit geeigneter War-tung zu versehen. Läßt
sich dies in der eigenen Behausung nicht durchführen, dann ist daraus hinzuwirken, daß er in ein
Krankenhaus oder in einen anderweitigen, womöglich schon vorher für Berpflegung von Cholera-
kranken bereitgestellten und mit Desinfektionsmitteln ausgerüsteten Raum geschafft wird.

Z. Das Wartepersonal ist darüber zu informiren, wie es sich in Bezug aus Desinfektion
der eigenen Kleidung, der Hände, des Essens im Krankenraum u. s. w. zu verhalten hat.

6. Es ist darauf zu halten, daß der Jnsektionsstoff nicht durch Wegschütten der nicht
desinfczirten Ausleerungen, durch Waschen der beschmutzten Bekleidungsstücke, Gefäße u. s. w. in
die Nähe von Brunnen oder in Wasserläufe gebracht wird. Liegt der Berdacht einer schon ge
scbehenen Jnfektion von Wasserentnahmestellen vor, dann ist die Ortsbehörde davon zu benachricl)tBen
und es ist zu beantragen, daß verdä(htige Brunnen geschlossen resp. die Anwohner infizirter es
wässer vor Benutzung derselben gewarnt werden.

«) Kosten für Porto und «·IIelegramme werden von dem Physikus erseht werden.
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7. Jst bei der Ankunft des Arztes betJts der Tod eingetreten, dann sind die Leiche und
die Effekten derselben unter Aufsicht und Verschluß zu halten bis zum Cintreffen des Medizinal-
beamten oder bis seitens der Ortspolizeibehörde weitere Bestimmungen getroffen werden.

8. Ueber die Art und Weise, wie die Jnfektion im vorliegenden Falle möglicherweise zu
Stande gekommen ist, ob dieselbe zu einer Weiterverschleppung der Krankheit bereits Veranlassung
gegeben hat (Verbleib von infizirten Effekten u. s. w.) und über weitere verdächtige Vorkommnisse
am Orte der Erkrankung sind Nachforschungen anzustellen.

9. Bei den ersten verdächtigen Fällen an einem Orte, bei welchem die Sicherung der
Diagnose von größtem Werthe ist, wird von» den Dejektionen des Kranken eine nicht zu geringe
Menge behufs der späteren bakteriologischen Untersuchung in ein reines Glas zu füllen fein. Jus
Nothfall genügen für diesen Zweck wenige Tropfen; auch ein Stück der beschmutzten Wäsche kann
Verwendung finden.

10. Aerzte, welche in bakteriologischen Untersuchungen bewundert sind, können die Ent-
scheidung über den Fall sehr fördern und abkürzen, wenn sie sofort die bakteriologische Untersuchung
(nicht nur mittelst des Mikroskops, sondern auch mit Hülfe des Plattenkultur-Verfahrens) vornehmen
und gegebenen Falls dem Medizinalbeamten von dem Ergebniß ihrer Untersuchung, womöglich unter
Beifügung von Präparaten, Mittheilung zu machen.

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Königlicher RegierungssPräsideut. Wirst. Geh. Ober-Regierungs-Rath.

Frhr. Juncker von Ober-Conreut.
Namslau, den 6. August 1892.

Jm Anschluß an meine Kreisblatt-Bekanntmachung vom 29. Juli er. (Kreisblatt Seite
418) bringe ich vorstehend « «

I. eine Belehrung über das Wesen der Cholera und über das während der Cholerazeit zu be-
achtende Verhalten;

2. eine Anweisung zur Ausführung der Desinsektion bei Cholera, und
Z. Rathschläge an praktische Aerzte wegen Mitwirkung an sanitären Maßnahmen gegen die

Verbreitung der Cholera
den städtischen Polizei-Verwaltungen und Herren Amts-Vorstehern des Kreises mit dem Ersuchen
zurKenntniß, die Schutzvorkehrungen schleunigst in geeigneter Weise zur Kenntniß der Bewohner zu bringen.

Jn dem gemäß meiner Kreisblatt-Verfügung vom 30. Juli er. (Kreisblatt Seite 417J418)
über die Bildung der Sanitäts-Commissionen zu erstattenden Berichte sehe ich gleichzeitig und
zwar bis spätestens zum l8. d. Mts. einer Anzeige darüber «-entgegen, welche Th«ätigkeit dieselben
bis jetzt entwickelt haben.
NO- 4I51 Breslau, den 29. Juli 1892.

Polizei-Verordnung,
betreffend die Anzeige von Todesfällen in Folge von Brechdurchfiilleu.

Auf Grund der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11.März
1850 �- G.-S. S. 265 �� des § 137 Absatz 2 und des § 139 Satz 2 des Gesetzes über die
allgemeine Landes-Verwaltung vom 30. Juli 1883 � G.-S. S. 195 ff. � wird mit Rücksicht
auf die vorliegende Unaufschieblichkeit hierdurch, Nachstehendes zu sofortiger Ausführung bestimmt:

§ I.
Alle Familienhäupter, Haus- und Gastwirthe und Medizinalpersonen sind verpflichtet, von

den in ihrer Familie, ihrem Hause und ihrer Praxis vorkommenden, in Folge von Brechdurchfall
eingetretenen Todesfällen, sofern dieselben nicht bei Kindern unter zwei Jahren vorkommen, ungesäumt
schriftlich oder mündlich der Polizeibehörde und dem zuständigen Kreisphysikus Anzeige zu erstatten.

§ L.
Ja gleicher Weise (§ 1.) ist auch von allen der Cholera verdächtigen Fällen und von Brech-

durchfälIen aus unbekannten Ursachen (mit Ausnahme der Brechdurchsälle bei Kindern bis zum Alter
von zwei Jahren) Anzeige zu erstatten.

§ 3.
Die Unterlassung der Anzeige (§ l und 2) wird mit Geldstrafe bis zu 60 Mark, an deren

Stelle im Unvermögens·falle eine ve»rhältnißmäßige Haft tritt, bestraft.
«.Fiönigk. Regierungs-2·rasident, Wirklich« geheimer Ober-Regierung-roth.

Frhr. Juncker von Ober-Conreut. ,
Namslau, den 8. August 1892.

Vorstehende Polizei-Verordnung bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.
Die Ortsbehörden haben dieselbe sofort in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
Die siädtischen Polizei-Verwaltungen und Herren Amtsvorfteher ersuche ich, jeden angezeigten

oder sonst zur Kenntniß gelangten Fall an Brechdurehfal1, abgesehen von denen, die bei Kindern
unter zwei Jahren vorkommen, als choleraverdächtig anzusehen und zu behandeln.
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No. C-16] A U w IF« Uc r U
betreffend das Verfahren bei Verichtigung von«-Quitt?mgskarteu für die Invaliditäts- undAlters-Versicherung (t§F 125 und 127 des Reichsgesetzes, betreffend die· Invaliditäts- und Otters-
« e rhernug, vom 22. Juni 1889.) Vom 10. Mai 1892.

Zur Ausführung der §§ 125 und 127 des Reichsgesetzes, betreffend die Invaliditäts- und
Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Ges.-Bl. S. 97) wird hierdurch Folgendes bestimmt:

1. Sind in einer Quittungskarte. zu wenig Marien eingeilebt, so hat die unterere Ver-
waltungsbehörde dem verpflichteten Arbeitgeber das nachträgliche Einileben der fehlenden Marien
aufzugeben. Kommt der Arbeitgeber dieser Anordnung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so
hat die bezeichnete Behörde die fehlenden Marien selbst in die Quittungskarte einzuileben und den
für dieselben verauslagten Betrag gemäß § 137 a. a. O. von dem Arbeitgeber einzuziehen. Letzterem
bleibt es überlassen, die Hälfte des Betrages dem Versicherten bei der Lohnzahlung in Abzug zu
bringen, soweit dies nach § 109 Absatz 3 und § 112 Absatz 2 a. a. O. noch zulässig ist.

Wo die Einziehung der Beiträge durch Kranieniassen oder besondere Hebestellen erfolgt
.(§§ 112, 114 a. a. O.), bleibt diesen die Durchführung des Berichtigungsverfahrens überlassen.
Den Werth der nachträglich von ihnen beigebrachten Marien haben diese Stellen, sofern es ihnen
nicht rathsam erscheint, eine frühere Erstattung zu fordern, mit dem nächsten regelmäßigen Beiträge
ein u iehen.Z Z 2. Ergiebt sich, daß zu viel Marien beigebracht sind, so hat die untere Verwaltungsbe-
hörde die überschießenden Marken zu vernichten (Ziffer I1 8 der Bekanntmachung vom 27. November
1890 R.-G.-Bl. 1891 S. 399) und der Versicherungsanstalt hiervon mit dem Ersuchen Mittheilung
zu machen, den Werth der vernicl)teten Marien dem Antragsteller, oder, sofern die Vernichtung von
Amtswegen oder auf Antrag der Versicherungsanstalt erfolgt, dem Inhaber der Quittungskarte zu-
gehen zu lassen. Die Auszahlung des Geldbetrages oder die Vertheilung desselben zwischen den bei
dem Anlauf der vernichteten Marien betheiligt gewesenen Arbeitgebern und Versicherten gehört nicht
zu) denss Obäiegänheiten der unteren Verwaltungsbehörden. Die Vertheilung kann dem Empfänger
ü erla en lei en.

Uebersendet die Versicherungsanstalt den Betrag durch die Post, so bedarf es zur Vermei-
dung von Belästigungen des Empfängers der A"usstellung einer besonderen O-uittung nicht. Es ist
vielmehr Sache der Versicherungsanstalt, durch Postschein oder auf andere Weise einen genügenden
Nachweis über die Absendung des Geldbetrages zu ihren Akten zu bringen.

3. Sind Marien einerzu niedrigen Lohnklasse verwendet, so hat« die untere Verwaltungs-
behörde zunächst den verpflichteten Arbeitgeber zur nachträglichen Beibringung der erforderlichen
Zahl von� Marien der richtigen Lohnklasse anzuhalten und, wenn die Erledigung nicht rechtzeitig
nachgewiesen wird, nach Maßgabe der Ziffer 1 das Weitere zu veranlassen. · »

Findet das Einziehungsverfahren (§§ 112, 114 a. a. O.) Anwendung, so ist das Erfordliche
auch hier den Krankenkassen und Hebestellen zu überlassen.

Nach Beibringung der richtigen Marien hat die untere Verwaltungsbehörde die zu Unrecht
beigebrachten Marken der zu niedrigen Lohnklasse zu vernichten und die Erstattung ihres Werthes
durch die Versicherungsanstalt nach Maßgabe der Ziffer 2 herbeizuführen.

·4. Ein Berichtigungsverfahren wegen angeblicher Verwendung von Marien einer zu
hohen Lohnklas s e hat die untere Verwaltungsbehörde nur dann einzuleiten, wenn glaubhaft
dargethan wird, daß Arbeitgeber und Versicherter sich nicht, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend,
über eine Versicherung in der betreffenden höheren Lohnilasse geeinigt haben (§ 26 Absatz 2-a. a.
D.). Wird das Verfahren eingeleitet, so ist gemäß Ziffer 3 zu verfahren. -

5. Sind Marien einer unrichtigenVersicherungsanstalt beigebracht, so ist die nach-
trägliche Einklebung von Marken der richtigen Versicherungsanstalt zu veranlassen und im Uebrigen
nach Maßgabe der Ziffer 3 zu verfahren. Die Vertheilung des von der ersteren Versicherungsanstalt
R ekstsc;ttenden Betrages zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten bleibt auch hier den Betheiligten

er a en.
6. Jst in den Fällen einer Selbstversicherung (§ 8 a. a. O.) oder freiwilligen Fortsetzung

des Versicherungsverhältnisses (§ 117 a. a. O.) die Beibringung der Zusatz.-Marien unterblieb en,
indem statt der Doppelmarken nur einfache Marien irgendwelcher Lohnklasse eingeklebt worden sind,
so ist gleichfalls zunächst die Beibringung von soviel Doppelmarien, als zu Unrecht einfache Marien
verwendet sind, herbeizuführen. Alsdann ist die Vernichtung der zu Unrecht beigebrachten einfachen
Marien vorzunehmen und die Erstattung des Werthes gemäß Ziffer 2 zu veranlassen.

7. Sind Doppelmarken zu Unrecht beigebracht, so tst der verpslichtete Arbeitgeber
auf dem unter Ziffer I vorgeschriebenen Wege zur Beibringung der richtigen Marien anzuhalten,
sofern der Versicherte überhaupt der Versicherungspflicht unterliegt. Jst dies nicht der Fall, oder
sind die richtigen Marien in» der erforderlichen Zahl nachträglich beigebracht, so sind die Doppel-
marien zu vernichten, die Versicherungsanstalten aber um Abführung des vollen Betrages der Marien
an den Versicherten oder, soweit dies nach den Umständen zweckmäßiger erscheinen sollte, an den
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Arbeitgeber zu ersuchen-. Die Wiedereinziehung-L-des auf das Reich entfallenden Betrages der ver-
nichteten Doppelmarken bleibt den Versicherungsanstalten überlassen. ·

8. Bei der Befugniß der unteren Verwaltungsbehörden, in den ihnen geeignet erscheinenden
Fällen an Stelle der Vernichtung von Marken, die die Marken enthaltende Quittungskarte einzuziehen
und durch eine andere zu ersetzen (§ 125 Abs. 3 Ja. a. O.), behält« es sein Bewenden. Bei der
Uebertragung des Jnhalts der alten Karte -in die neue sind nur die gültigen Eintragungen zu
berücksichtigen, die der Vernichtung anheim gefallenen Marien also außer Betracht lassen. -

Die eingezogene Ouittungskarte ist nach Ziffer 37 Absatz 1b und Absatz 3 sowie Ziffer 35
der Anweisung vom 17. Oktober 1890 � mitgetheilt durch Cireular-Erlaß vom gleichen Tage

B 6386 H. M. b H
I A 9453 M. d. J. ZU M« «· «-

Sind Marien in bereits aufgerechneten und umgetauschten O.uittungskarten·vernichtet.worden,
so bedarf es gleichzeitig der Berichtigung der Aufrechnungen und der von den Jnhabern der
»Quit"tungskarte zu diesem Zwecke einzuziehenden Bescheinigungen über die Ausrechnung.

· Der Minister des Innern. gez. Herrfurth.
Der Minister für Handel und Gewerbe. gez. Frhr. v. Berlepsch.

Namslau, den 4. August 1892.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich h· mit zur öffentlichen Kenntniß» ter » .

No. 4171 i Berlin, den 22. Juni 1892.
A b s eh r i ft

Ministerium des Innern.
Betrifft Strafvollftreckuug gegen Mnnnsehaften des Benrlanbtenftand:F3. S H O. D Z.

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 24. Juni 1874 (KV« M« ��t·�-ge-F. e. «. n-.&#39;·)
. J « M. d. J· I. U. J. l957J "

betreffend das Verfahren bei Vollstreckung der gegen Mannschaften des Beurlaubtenstandes wegen
unterlassener An- und Abmeldung aus Grund des § 28 der Disciplinar-Strafordnung für das«Heer
vom 31. October 1872 zu verhängenden Strafen 2c., ersuchen wir das Königliche General-Kommando
und Euer Excellenz ganz ergebenst, die betheiligten Behörden gefälIigst dahin zu verständigen, daß
künftig auch in den Fällen der Vollstreckung von Arreftstrafen gegen Mannschaften des Beurlaub-
tenstandes gemäß § 49 der Dis«ciplinar-Strafordnung für das Heer vom 31. October 1872 und
des § 7 des Reichsgesetzes, betreffend die Ausübung der militairischen Controle über die Personen
des Beurlaubtenstandes, die Uebungen derselben, sowie die. gegen sie zulässigen Disciplinarstrafmittel
vom 15. Februar 1875 (R.-G.-Bl. S. 65, vergl. auch § 119 der Deutschen Wehrordnung) das
gleiche Verfahren anzuwenden, also das Ersuchen der Militärbehörden um Strafvollstreckung an·" die
Civilpolizeibehörde des Aufenthaltsortes des in Strafe Genommenen zu richten ist. Zugleich wird
bestimmt, daß in solchen Fällen, wie auch im Falle der VolIstreckung von Haststrafen überall, wo
die StrafvolIstreckung auf Grund eines der Polizeibehörde zustehenden Rechts der Mitbenutzung in
einem staatlichen Gefängnisse erfolgt, die Militairverwaltung ohne Rücksicht aus« die im Einzelfalle
thatsächlich entstandenen Kosten, der Polizeibehörde denjenigen Hastkostenbetrag zu erstatten hat,
welchen letztere an die staatliche Gefängnißverwaltung auf Grund der allgemeinen Verfügung des
Herrn Justizministers vom 30. Juni 1856 (Just.«-Min.-Bl. S. "182) oder der im Einzelfalle" beste-
henden vertragsmäßigen Berabredungen vergüten muß. Hierbei wird bemerkt, daß für die seitens
der Gefängnißverwaltungen zwecks der Strafvollstreckung etwa zu treffenden besonderen Einrichtungen
-� wie Bereithaltung von harten Lagerstellen re. �«� eine besondere Entschädigung. aus Militärfonds
nicht zu beanspruchen ist.

Der Minister des Innern. gez. Herrfurth.
Der Kriegsminifter. gez. von Kal«tenborn.

Nams"lau, den 15. August I892.
Vorstehender Ministerial-Erlaß wird den Polizeibehörden des Kreises zur .Kenntnißnahme

und Beachtung hiermit bekannt gegeben.

N·-« ·4181 Vreelau, den 7. Juli 1892.
« » Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgem·eine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 � G.-S. S. 195 --,- und der §§ -6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
vom II. März 1850 �- G.-S. S. 265 � wird unter Zustimmung des Provinzial-Rathes für
den g:1n:fang der Provinz Schlesien -mit Ausnahme des Bezirks der Stadt Breslau Folgendes
veror ne : ««

§ I. Alle zur Beförderung von Lasten und« Fracl)ten bestimmten Fuhr-wErIe müssen,
wenn sie sich auf öffentlichen Straßen besg"(nden,� Vor- und Zunamen, sowie Wohnort des Besitzer«s
und- falls diesem mehrere derartige Fuhrwerk gehören; auch die Nummer des Fuhrwerk ersehen lassen.
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Ro. Hi-16] A n w e . u n
betreffend das Verfahren bei Berikhtignng von«QnitZmgskarten für die Invaliditäts- undAlters-Verfiehernns3(t§f§ 125 nnd 127 des Reichsgefetzes, betreffend die Invaliditäts- und Otters-
- e chernng, vom 22. Juni 1889.) Vom 10. Mai 1892.

Zur Ausführung der §§ 125 und 127 des Reichsgefetzes, betreffend die Invaliditäts- und
Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 (Reichs-Ges.-VI. S. 97) wird hierdurch Folgendes bestimmt:

1. Sind in einer O-uittungskarte. zu wenig Marken eingeklebt, so hat die nnterere Ver-
waltungsbehörde dem verpflichteten Arbeitgeber das nachträgliche Einkleben der fehlenden Marken
aufzugeben. Kommt der Arbeitgeber dieser Anordnung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so
hat die bezeichnete Behörde die fehlenden Marken selbst in die Quittungskarte einzukleben und den

Bist bdieselbetn keFauslaFtenHBkFragd genZgiß § 137da. a;BO.fvcgn dem tArbäitgese1l; einzuziehen. Yk3k:etzteremei t es ü er a en, ie ä te es etrages em er: erten ei er o nza ung in zu zubringen, soweit dies nach § 109 Absatz Z und § 112 Absatz 2 a. a. O. noch zulässig ist. A
Wo die C-inziehung der Beiträge durch Krankenkassen oder besondere Hebestellen erfolgt

(§§ 112, 114 a. a. O.), bleibt diesen die Durchführung des Berichtigungsverfahrens überlassen.
Den Werth der nachträglich von ihnen beigebrachten Marken haben diese Stellen, sofern es ihnen
nicht »rczthsam erscheint, eine frühere Erstattung zu fordern, mit dem nächsten regelmäßigen Beitrage
en te en.W

2. Ergiebt sich, daß zu viel Marken beigebracht sind, so hat die untere Verwaltungsbe-
hörde die überschießenden Marken zu vernichten (Ziffer I1 8 der Bekanntmachung vom 27. November
1890 R.-G.-Bl. 1891 S. 399) und der Versicherungsanstalt hiervon mit dem Ersuchen Mittheilung
zu machen, den Werth der vernichteten Marken dem Antragsteller, oder, sofern die Vernichtung von
Amtswegen oder auf Antrag der Versicherimgsanftalt erfolgt, dem Inhaber der Quittungskarte »zu-
gehen zu lassen. Die Auszahlung des Geldbetrages oder die Vertheilung desselben zwischen den bei
dem Ankauf der vernichteten Marken betheiligt gewesenen Arbeitgebern und Versicherten gehört nicht
zu den Obliegenheiten der unteren Verwaltungsbehörden. Die Vertheilung kann dem Empfänger
überlassen bleiben.

Uebersendet die Versicherungsanstalt den Betrag durch die Post, so bedarf es zur Vermei-
dung von Belästigungen des Empfängers der Ausstellung einer besonderen O«uittung nicht. Es ist
vielmehr Sache der Versicherungsanstalt, durch Postschein oder auf andere Weise einen genügenden
Nachweis über die Absendung des Geldbetrages zu ihren Akten zu bringen.

3. Sind Marken einerzu niedrigen Lohnklasse verwendet, so hat« die untere Verwaltungs-
behörde zunächst den verpflichteten Arbeitgeber zur nachträglichen Beibringung der erforderlichen
Zahl von- Marken der richtigen Lohnklasse anzuhalten und, wenn die Erledigung nicht rechtzeitig
nachgewiesen wird, nach Maßgabe der Ziffer 1 das Weitere zu veranlassen.
- Findet das Einziehungsverfahren (§§ 112, 114 a. a. O.) Anwendung, so ist das Erfordliche
auch hier den Krankenkassen und Hebestellen zu überlassen.

Nach Beibringung der richtigen Marken hat die untere Verwaltungsbehörde die zu Unrecht
beigebrachten Marken der zu niedrigen Lohnklasse zu vernichten und die .Erstattung ihres Werthes
durch die Versicherungsanstalt nach Maßgabe der Ziffer 2 herbeizuführen.

- -4. Ein Berichtigungsverfahren wegen angeblicher Verwendung von Marken einer zu
hohen Lohnklas se hat die untere Verwaltungsbehörde nur dann einzuleiten, wenn glaubhaft
dargethan wird, daß Arbeitgeber und Versicherter sich nicht, sei es ausdrücklich, sei es stillschweigend,
über eine Versicherung in der betreffenden höheren Lohnklasse geeinigt haben (§ 26 Absatz 2 a. a.
O.). Wird das Verfahren eingeleitet, so ist gemäß Ziffer 3 zu verfahren. .

5. Sind Marken einer unrichtigenVersicherungsa«nstalt beigebracht, so ist die nach-
trägliche Einklebung von Marken der richtigen Versicherungsanstalt zu veranlassen und im Uebrigen
nach Maßgabe der Ziffer Z zu verfahren. Die Vertheilung des von der ersteren Versicherungsanstalt
R ekstFttenden Betrages zwischen dem Arbeitgeber und dem Versicherten bleibt auch hier den Betheiligten

er a en.
6. Jst in den Fällen einer Selbstversicherung (§ 8 a. a. O.) oder freiwilligen Fortsetzung

des Versicherungsverhältnisses (§ 117 a. a. O.) die Beibringung der Zusatz.-Marken unterblieb en,
indem statt der Doppelmarken nur einfache Marken irgendwelcher Lohnklasse eingeklebt worden sind,
so ist gleichfalls zunächst die Beibringung von soviel Doppelmarken, als zu Unrecht einfache Marken
verwendet sind, herbeizuführen. Alsdann ist die Vernichtung der zu Unrecht beigebrachten einfachen
Marken vorzunehmen und die Erstarrung des Werthes gemäß Ziffer 2 zu veranlassen.

7. Sind Doppelmarken zu Unrecht beigebracht, so ist der verpflichten Arbeitgeber
auf dem unter Ziffer I vorgeschriebenen Wege zur Beibringung der richtigen Marken anzuhalten,
sofern der Versicherte überhaupt der Versicherungspflicht unterliegt. Jst dies nicht der Fall- oder
sinb die richtigen Marken in der erforderlichen Zahl nachträglich beigebracht, so sind die Doppel-
tnarken zu vernichten, die Ver"sicherungsanstalten aber um Abführung des vollen Betrages der Marken
an den Versicherten oder, soweit dies nach den Umständen zweckmäßiger erscheinen sollte, an den
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Arbeitgeber zu ersuchen-. Die Wiedereinziehung-.-·";des auf das Reich entfallenden Betroges der ver-
nichteten Doppelmarken bleibt den Versicherungsanstalten überlassen. ·

8. Bei der Befugniß der unteren Verwaltungsbehörden, in den ihnen geeignet erscheinenden
Fällen an Stelle der Vernichtung von Marken, die die Matten enthaltende Quittungskarte einzuziehen
und durch eine andere zu ersetzen (§ 125 Abs. 3 Ja. a. O.), behält es sein Bewenden. Bei der
Uebertragung des Jnhalts der alten Karte in die neue sind nur die gültigen Eintragungen zu
berücksichtigen, die der Vernichtung anheim gefallenen Marien also außer Betracht lassen. -

Die eingezogene Quittungskarte ist nach Ziffer 37 Absatz II) und Absatz 3 sowie Ziffer 35
der Anweisung vom 17. Oktober 1890 � mitgetheilt durch Circular-Erlaß vom gleichen Tage

B6386H.M. by dl1A9453M.d.J.3" «««"« .-
Sind Marken in bereits aufgerechneten und umgetauschten O·uittungskarten·vernichtet.worden,

so bedarf es gleichzeitig der Berichtigung der Ausrechnungen und der von den Inhabern der
Quit"tungskarte zu diesem Zwecke einzuziehenden Befcheinigungen über die Aufrechnung.

" Der Minister des Innern. gez. Herrfurth.
Der Minister für Handel nnd Gewerbe. gez. Frhr. v. Berlepsch.

Namslau, den 4. August 1892.
Vorstehende Bekanntmachung bringe »ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß.

-i-. 4171 " Verm, de» 22. Juni 1892.
Abschrift

Ministerium des Innern.
Betrisst Strafvollftreckuug gegen Mannsehafteu des Beurlaubtenftand:F3. 6 » O. D Z»

Unter Bezugnahme auf den Runderlaß vom 24. Juni 1874 (KV« M« ���·Ts»k-H. s. 4.n-.··)
. , · M. d. J. I. U. J. 1957J «

betreffend das Verfahren bei Vollstreckung der gegen Mannschaften des Beurlaubtenstandes wegen
unterlassener An- und Abmeldung auf Grund des § 28 der Disciplinar-Strafordnung für das«Heer
vom 31. October 1872 zu verhängenden Strafen 2c., ersuchen wir das Königliche General-Kommando
und Euer Excellenz ganz ergebenst, die betheiligten Behörden gefälligst dahin zu verständigen, daß
künftig auch in den Fällen der Vollstreckung von Arreststrafen gegen Mannschaften des Beurlaub-
tenstandes gemäß § 49 der Dis«ciplinar-Strafordnung für das Heer vom 31. October 1872 und
des § 7 des Reichsgesetzes, betreffend die Ausübung der militairischen Controle über die Personen
des Beurlaubtenstandes, die Uebungen derselben, sowie die, gegen sie zulässigen Disciplinarstrafmittel
vom 15. Februar 1875 (R.-G.-Bl. S. 65, vergl. auch § 119 der Deutschen Wehrordnung) das
gleiche Verfahren anzuwenden, also das Ersuchen der Militärbehörden um Strafvollstreckung an« die
Civilpolizeibehörde des Aufenthaltsortes des in Strafe Genommenen zu richten ist. Zugleich wird
bestimmt, daß in solchen Fällen, wie auch im Falle der Vollstreckung von Haftstrafen überall, wo
die Strafvollstreckung auf Grund eines der Polizeibehörde zustehenden Rechts der Mitbenutzung in
einem staatlichen G«efängnisse erfolgt, die Militairverwaltung ohne Rücksicht auf« die im Einzelfalle
thatsächlich entstandenen Kosten, der Polizeibehörde denjenigen Haftkoftenbetrag zu erstatten hat,
welchen letztere an die staatliche Gefängnißverwaltung auf Grund der allgemeinen Verfügung des
Herrn Justtzministers vom 30. Juni 1856 (J"ust.·-Min.-Bl. S. «182) oder der im Einzelfalle« beste-
henden vertragsmäßigen Verabredungen vergüten muß. Hierbei wird bemerkt, daß für die seitens
der Gefängnißverwaltungen zwecks der Strafvollstreckung etwa zu treffenden besonderen Einrichtungen
� wie Bereithaltung von harten Lagerstellen 2c. ·� eine besondere Entschädigung. aus Militärfonds
nicht zu beanspruchen ist.

Der Minister des Innern. gez. Herrfurth.
Der Kriegssninifter. gez. von Kal-tenborn.

Nams"lau, den 15. August 1892.
Vorstehender Ministerial-Erlaß wird den Polizeibehörden des Kreises zur Kenntnißnahme

und Beachtung hiermit bekannt gegeben.

NO« ·4181 Breslau, den 7. Juli 1892.
· » Polizei-Verordnung.

Auf Grund des § 137 des Gesetzes über die allgem·eine Landesverwaltung vom 30. Juli
1883 � G.-S. S. 195 - und der §§ .6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung
vom 11. März 1850 � G.-S. S. 265 �� wird unter Zustimmung des Provinzial-Rathes für
den Eln:fang der Provinz Schlesien mit Ausnahme des Bezirks der Stadt Breslau Folgendes
veror ne :

§ 1. Alle zur Beförderung von Lasten und Frachten bestimmten Fuhr-werte müssen,
wenn sie sich auf öffentlichen Straßen besinden, Vor- und Zunamen, sowie Wohnort des Besitzers
und, falls diesem mehrere derartige Fuhrwerk gehören, auch die Nummer des Fuhrwerk ersehen lassen.



Bei Fuhrwerken der Besitzer selbstständigH«Gutsbezirke kann statt des Pe»rsonennamens der
Name des Gutes vermerlt werden. -

Bei Fuhrwerken, deren Besitzer eine Firma führen, genügt die Angabe der leßteren, wenn
sie durch die Ueberfchrift ,,Firma« als solche deutlich erkennbar gemacht ist.

Diese Bezeichnungen müssen oben an der linken Seite des Fuhrwerks und zwar an dem
Fuhrwerke selbst oder auf einer dort befestigten Tafel mit Oelsarbe in deutlicher mindestens Z am«
hoher Schrift dergestalt angebracht sein, daß die Schrift für Vorübergehende leicht lesbar ist.

Auf ländliches Fuhrwerk innerhalb der.Ortsgrenze finden diese Bestimmungen nur dann
Zuwendung, wenn sie für dasselbe durch besondere Polizei-Verordnung in Kraft gesetzt sind.

Bei Fuhrwerken aus benachb arten Provinzen oder Staaten des deutschen Reiches, in
welchen eine gleichartige Polizei-Vorschrift gilt, - genügt eine dieser Vorschrift des heimathli(hen Be-
zirks entsprechende Bezeichnungsweise auch innerhalb der Provinz Schlesien. «

§ S. Während der Nachtzeit, d. h. in der Zeit von einer Stunde nach Sonnenuntergang
bis eine Stunde vor Sonnenaufgang müssen alle auf öffentlichen Straßen von Zugthieren bewegten
«Fuhrwerke, sie mögen zum Personen- oder Lastverkehr dienen und beladen oder unbeladen sein, mit
einer hellbrennenden Laterne versehen sein. Diese letztere ist in der Regel an dem Vordertheile
des Wagens selbst anzubringen; wo jedoch die Bauart oder die Beladung des letzteren dies nicht
gestattet, darf die Laterne an der Deichselspitze oder an den Zugthieren «angebracht werden.

Bei Langholzfuhren muß auch an der hinteren linken Range eine Laterne angebracht sein-
Auf den« landwirthschaftlichen Verkehr innerhalb der eigenen Guts- oder GemeinbeFeldnIark,

sowie aus Fuhrwerke, welche Pulver oder andere Sprengstosfe transponieren, erstrecken sich» diese
Bestimmungen nicht.
� § Z. Jedes Schlittenfuhrwerk , und zwar auch dann-, wenn es zu. einem« aus mehreren
Sthli«ttens;i:Prwerken bestehenden Zuge gehört, muß auf öffentlichen Straßen mit Geläute oder Schellen
versehen n.

«§ is. Für sämmtliches mit Pferden bespanntes Fuhrwerk ist beim Fuhren auf .ösf«entlich·en
Straßen die Anwendung der Einzel- (sogenannten Zopp-, Todder- oder Hatte-) Leinen verboten und

-
-

nur der Gebrauch der Kreuz- und bei Einspiinnern der Doppel-Leine gestattet.  F
§ Z. Alles auf öffentlichen Straßen zu verfahrende Langholz (Grubenhölzer und anderes»

Bauholz, ,Riistitange·u 2c.) muß in der Art oerladen sein, daß »a. ga". g;ätdes Fahrzeuges einen Abstand von höchstens 4«J- In von den Wipfelenden
et   -d. der erforderlichen Befestigung der Höher aus dem Fahrzeuge selbst dieselben noch in

der Mitte; des den Hinterwagen überragenden Theiles mit einer Kette fest zusammenges-
reitelt werden. «« §

. Auch andere Gegenstände müssen, falls sie soweit über den Hinterwagen hinausragen, daß
sie beim Jahren in Schwingungen gerathen können, mittelst einer Kette oder Leine zusammenge-
"reitelt werden.
« " Diejenigen mit Langholz beladenen Fuhrwerke, bei welchen die Hinterräder mit den Vorder-
trüdern nicht durch einen Langbaum verbunden sind, müssen beim Fahren aus öffentlichen Straßen
nach von feiner Person begleitet werden, welche mittelst eines an der Schere der hinteren Rüderachse
angebr·a·chten. Seiles die Bewegnngn des hinteren Theiles des Fuhrwerks zu leiten und dadurG
Sperrunge"n des Weges, sowie eschädigungen von Menschen, Baumvflanzungen, Gräben und
B"arrieren zu verhüten hat. Für zwei oder drei zusammengehörige Langholzfuhren genügt ein
solcher Begleiter. (Bergl. § 7 Abs. 2 und § 8.)

§ S. Beim Fahren dürfen niemals mehr als zwei Fuhrwerke an einander gebunden sein.
Fuhrwerk» welche mit Langholz beladen sind, dürfen überhaupt nicht an einander gebunden werden.

§ 7. Die das Ausweichen auf den Landstraßen betreffenden §§ 26 bis 3·4 Theil 1I
Titel IS des Allgemeinen Landrechts, welche lauten:   ,

(§ 2s.) Alle Fuhr- und Landleute, auch andere Reifende ohne Unterschied des Standes
müssen den ordinüren und C«xtraposten, wenn diese hinter ihnen kommen oder ihnen begegnen-,aus desttnß38ege fahren und sie ohne Schwierigkeit vorbei lassen, sobald der Postillon in�s

orn b � - . » , · . «
H (§ 27.) Außer diesen Fällen· müssen ledige oder bloß tnit»P«ers»onen besetzte Wagen
r.iätäeKutscheni » aflk:n sit Sake; »und.-E«:ffe3än bf:lc;denen wJ3ge:1n,, wohin auch Kutschen- die«redet «·-n es. Kasse. M-;iU -!-. Mk; ..v.- M .  -.-. , . . » .- .

- (§ 28.) Begegnen -G zwei· beladene· oder zwei -ledige Wagen, so müssen beide. aus
Ist« I. · ..«;.· « . «. is . - V

is s29-F) Nenn einer .-es-risse!-.H-lud. nicht «tVweirhm- so muß edles. von dem; andern
gwaessebm-« . « . . » .   «;» , ,

-Wieso-I«-sc



I. Beilage zu Nr. 32 des ,,Namslauer Kreisblattes.«
F Donnerstag  II. August 1892.

(§ 30.) Fehlt es auch dazu am Raume, so muß in dem Falle des § 27 derjenige,
welcher zum Ausweichen verbunden ist, sowie in dem Falle des §28 der, welcher den Anderen
zuerst gewahr wird, an einem fchicklichen Orte so lange still halten, bis der andere Wagen
vorüber ist.

(§ 31.) Kommt ein Wagen von einem Berge oder von einer steilen Anhöhe herunter
und ein anderer Wagen fährt hinauf, so ist der letztere jederzeit zum Ausweichen verbunden,
er mag schwerer beladen sein oder nicht.

(§ 32.) Bei hohlen Wegen oder anderen engen Pässen muß jeder zuvor stille halten
und nach gegebenem deutlichen Zeichen mit dem Horn, mit der Peitsche, oder auf andere Art,
so lange warten, bis er versichert ist, daß kein anderer Wagen sich schon darin befindet.

(§ 33.) Jst der hohle Weg oder enge Paß von solcher Länge, daß die gegebenen·
Zeichen von einem Ende bis zum andern nicht deutlich gehört oder wahrgenommen werden
können, so muß an solchen Plätzen, wo Raum zum Ausweichen ist, aufs neue gewartet und
das Zeichen wiederholt werden.

(§ 34.) Außer den Posten muß jeder vorsahrende Wagen dem hinten folgenden
schneller fahrenden, wenn dieser nicht anders vorkommen kann und der Raum es erlaubt, auf
ein gegebenes Zeichen so weit ausweichen, als es nöthig ist, damit letzterer seinen Weg fort-
setzen könne.

sollen auf alle öffentlichen Straßen Anwendung finden und soll eine Uebertretung derselben vorbe-
haltlich des gesetzlichen Schadenersatzes (§§ 35�-37 A. L.-N. I1 15) der in dem § 14 dieser Ver-
ordnung angedrohten Strafe unterliegen.

Bei Begegnungen von mit Langholz beladenen Wagen mit anderen Fuhrwerken an»Bie-
gungen der Straßen müssen die ersteren Wagen vor der Biegung so lange halten, bis das andere
Fuhrwerk vorübergesahren ist. Sind die begegnenden Fuhrwerke beiderseits mit Langholz beladen,
so muß dasjenige Fuhrwerk in vorbezeichneter Weise anhalten, welches auf der inneren Seite der
Wegebiegung fährt.

§ S. « Sofern mehrere mit Langholz beladene Wagen die nämliche Straße in der gleichen
Richtung befahren, müssen dieselben

-a. untereinander einen Abstand von mindestens 10 Ruthen oder 37 m oder 50 Schritten
« beobachten,
b. außerdem die nämliche Seite der Straße einhalten. -

§ 9. Marschirende Militair-Abtheilungen, Leichen und anderen öffentlichen Aufzügen ist
sowohl von vorfahrenden, als auch von entgegenkommenden Fuhrwerken überall vollständig Raum
zu geben. Gestattet dies die Qertlichkeit nicht, so muß so lange gehalten werden, bis jene vorüber find.

§ 10. Das Knallen mit der Peitsche beim Vorüberfahren bei anderen bespannten Fuhr-
werken ist untersagt. ·

§ 11. Der Führer eines Fuhrwerks muß, die Zügel in der Hand, aus dem Fuhrwerk
oder auf einem der Zugthiere oder in ihrer unmittelbaren Nähe bleiben und das Gespann fort-
während unter Aufsicht halten. «

Wenn er anhält, darf er sich nicht über 5 Schritte von dem Fuhrwerk entfernen, ohnedie tP-Erde abzusträngen oder sonst ausreichende Vorkehrungen zur Verhütung von Unglücksfällen
zu re en. -

§ 12. Die Bestimmungen dieser Verordnung finden auf alle chaussirten und nicht
chausfirten öffentlichen Fahrstraßen Anwendung, soweit nicht für erstere besondere gesetzliche Vor-
schrigenSgelxn (vergl. die zusätzlichen Vorfchriften zu dem Chaufseegeldtarif vom 29. Februar 1840
-�- .- . .94"�). --

§ 13. Bezüglich des. Verkehrs von mit Dampf bewegten Fahrzeugen (Locomobilen,
Dampfwalzen« u. s. w.) und von Velocipeden aus öffentlichen Straßen wird auf die diesseitigen
Polizei-Verordnungen vom 31. Januar 1887 bezw. vom 25. März 1891 Bezug genommen.

§ 14. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrafen bis zu 60
Mark, im Unvermögensfalle mit verhältnißmäßiger Haft bestraft.

§ 15. Alle dieser Verordnung entgegenstehenden Vorschriften, insbesondere
die diesfeitigen Polizei-Verordnungen vom 15. October 1880 und 4. August 1884, betreffend

die Bezeichnung· der Fuhrwerle, .
die diesfeitige Polizei-Verordnung vom 9. August 1887, betreffend -die Beleuchtung der Fuhr-
- werte bei Nachtzeit, .  F
die diesseitige Polizei-Verordnung vom 17. November 1877, betreffend den Gebrauch von

Geläuten oder Schellen bei Schlitterifuhrwerken, sowie «
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die Pol·zei-Verordnungen der Königlichen Regieru«s1gen zu Liegnitz vom 29. September 1860
(Amtsblatt S. 369), zu Breslau vom 18. August 1860 (Amtsblatt S. 195) und zu Oppeln.
vom 3. Juni 1862 (Amtsblatt S. 127), betreffend den Transport von Langholz,

werden aufgehoben.
per Ober-Präsident der Provinz H«t)keIien, ZIirQkiche Geheime Rath.

von Seydewitz.
Namslau, den 8. August 1892.

Die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises werden hiermit ersucht bezw.
veranlaßt, diese Polizei-Verordnung in ortsüblicher Weise bekannt zu machen.

III« 419l Namslau, den 8. August 1892.
Nach einer Mittheilung der Königlichen Jntendantur VI. Armee-Corps hierselbst haben die bei

derselben zur Vorlage gelangten Servis-Liquidationen über verabreichtes Naturalquartier ausweislich
der Arten zahlreiche und sich vielfach wiederholende Unrichtigkeiten enthalten, sodaß vor Feststellung
und Zahlungs-Anweisung dieser Liquidationen oftmals ein umfangreicher Schriftwechsel nothwendig
wurde. Auch mußten bei der Prüfung so viele Berichtigungen erfolgen, daß dadurch die Prüfung
nicht unwesentlich erschwert wurde und die Zahlungsanweisung erhebliche Verzögerungen erlitten hat.

Zur möglichsten Beseitigung dieser Mißstände wird auf nachstehende in den Quartierbe-
scheinigungen und den bezüglichen Servisliquidationen erfahrungsmäßig vielfach außer Acht gebliebenen
Bestimmungen und Punkte hierdurch nochmals besonders hingewiesen:

I. Für Majors in Eskadron- oder Batterie-Chef-Stellen ist nur der Servis der letzteren nach lfd.
Nr. 3 des Servis-Tarifs zuständig, desgleichen für die als überzählig bezeichneten Majors;
während für diejenigen agqregirten Majors, welche laut O-uartierbescheinigung das Gehalt
ihrer Charge beziehen, der Major-Servis (lfd. Nr. 2 des Tarifs) zuständig ist. �

2. Bei den Oberstabsärzten muß Oberstabsarzt I. und Oberstabsarzt II. Classe unterschieden werden.
Für erstere ist Servis nach lfd. Nr. 2, für letztere solcher nach lfd. Nr. 3 des Tarifs zuständig.

Z. Bezüglich der Roßärzte muß in der Quartierbescheinigung angegeben sein, ob sich dieselben in
Beamtenstellen befinden oder nicht. Für erstere ist der Lieutenants-Servis (lfd. Nr. 3 des
Tarifs), für die übrigen Roßärzte und Unterroßärzte der Wachtmeister-Servis (lfd. Nr. 4 des
Tariss) zuständig.

4. Für Feldwebeldienstthuer in den Unterosfizer-Chargen ist der nächst höhere Servis der betref-
fenden Charge liquide, sobald die Quartierbescheinigung den Verwerk enthält, daß der Feld-
webelservis frei ist.

S. Es beziehen:
a. Vicewachtmeister bezw. Vicefeldwebel und Portepeefähnriche des Beurlaubtenstandes: nur

Unterofsizier-Servis, «
b. Unterroßärzte: Feldwebelservis,
o. Einjährigfreiwillige Aerzte: Vicefeldwebelservis,
ei. Einjährigfreiwillige Unteroffiziere: Gemeinenservis,
e. Unterärzte in freien AssistenzarztstelIen: Lieutenantsservis,
f. Unterärzte des Beurlaubtenstandes: Feldwebelservis,
g. Einjährtgfreiwillige Unterroßärzte: Vicefeldwebelservis.

6. Der unter lfd. Nr. 5 des Servistarifs bezeichnete Satz für Vicefeldwebel und Schreiber steht
nur denjenigen Personen zu, welche vom Truppentheil ausdrücklich mit etatsmäßigen oder
außeretatsmäßigen Vicefeldwebeln bezw. mit etatsntäszigen Schreibern bezeichnet sind; die über-
zähligen Vicefeldwebel und nicht etatsmäszigen Schreiber (letztere als Sergeanten bezw. Unter-
offtziere) erhalten nur den Servis nach lfd. Nr. 6 des Tarifs.

7. Wenn mehrere einem und demselben Offizier gehärige Pferde untergebracht gewesen sind, so
wird nur für das l. Pferd der im Tarif zu lfd. Nr. 13 ausgeworfene höhere Servissatz, für
jedes folgende Pferd dagegen nur der daselbst ausgeworfene niedrigere Sag gewährt.

8. Für Nothquartier, welches als solches in der Quartierbescheinigung ausdrücklich bezeichnet ist
ist für alle Offiziere und Beamte mit Ofsizierrang der tarifmäßige Servis, für ,.die Mann-
schaften vom Feldwebel bezw. Wachtmeister abwärts nur der Gemeinen-Servis, für Pferde nur
Es- der Tarifsätze liquide.

9. Unter den letzten beiden Spalten der O-uartierbescheinigung dürfen Ort, Datum und Firma
der liquidirenden Civilbehörde nebst Unterschrift nicht fehlen.

10. Auch müssen die in diesen Spalten nach Maßgabe der vorhergehenden Spalten bezw. nach dem
B Servistarif auszuwerfenden Servisbeträge sorgfältig berechnet werden.

11. Die Seroisliquidationen sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.
I2.- Die zu den Servisltquidationen gehörigen Beläge (Quartierbescheinigungen) sind zu nummeriren

und in ein Heft zu vereinigen, jedoch dürfen beim Heften die Zahlen re. nicht verdeckt werden.

)
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13. Wenn ausnahmsweise Duplieat-QuartYbescheinigungen beigefügt werden, so wird die Ltqui-
dation dahin zu bescheinigen sein, daß er Betrag früher noch nicht zur Liquidation gelangt ist
bezw. später kommen wird. ·

14. Die Servisliquidationen über das verabreichte Naturalquartier sind mindestens vierteljahrsweise
aufzustellen und möglichst bald nach Ablauf des betreffenden Vierteljahres an die Jntendantur
ein usenden.

zDie Magisträte und Gemeinde-Vorstände des Kreises wollen nach diesen Vorschriften
künftig verfahren.

NO« 420l Namslau, den 8. August 1892.
Bctrifft Zahlung der Unterstützungen an Familien

der zu militairischen Uebungen eingezogenen Mannsehafteu.
Unter Bezugnahme auf die diesseitigen Kreisblattbekanntmachungen vom 12. Juli 1892

(Seite 384 No. 364) und 3. August er. (Seite 422 No. 406) wird bezüglich des Verfahrens bei
Erhebung der Unterstützungen hierdurch noch Folgendes bestimmt: »

Die von den Gemeinden nach Muster A aufzustellenden Liquidationen werden dem Lieferungs-
verband (Kreis-Ausschuß) zur Prüfung eingereicht, von demselben festgesetzt und den Gemeinden
unverzüglich zurückgegeben. Haben die Gemeinden genügende Geldmittel in ihren Kassen, so empfiehlt
es sich im Jnteresse der Familien der eingezogenen Mannschaften, wenn die Zahlung der festgesetzten
Beträge an die Empfangsberechtigten gegen die vorschriftsmäßige Empfangsbescheinigung in Spalte
10 (Muster A) nunmehr gleich von Seiten der Gemeinden vorschußweise erfolgt. Stehen jedoch
den Gemeinden die nöthigen Mittel nicht zur Verfügung so kann die Zahlung natürlich erst nach
Erhebung des Geldes bei der Kreiskasse erfolgen. Zu diesem Zwecke nehmen die Gemeinden sämmtliche
im Laufe des Monats sich ansammelnden Liquidationen (� gleichgiltig, ob der Betrag schon
vorschußweise von den Gemeinden gezahlt ist oder nicht ��) unter lfd. No. in eine Nachweisung
aus, welche die Namen der Gemeinden und der Liquidanten sowie den Geldbetrag zu enthalten hat,
summiren diese Beträge am Schlusse jeden Monats aus und setzen eine Quittung des Inhalts darunter,
,,Daß der obige Gesammtbetrag von . . . . . Mk . . . . . . Pf. in Worten: 2e. aus der Königlichen
Kreis-Kasse zu Namslau gezahlt worden ist, wird hiermit bescheinigt. � Datum und Firma.« Diese
Nachweisungen reichen sie nunmehr dem Kreis-Ausschuß wieder ein, welche nach Bescheinigung von
demselben zurückgesandt werden, woraus der Gesammtbetrag bei der Königlichen Kreiskasse erhoben
werden kann, dieselbe behält die Nachweisungen als Reehnungsbeläge, während die einzelnen Empfangs-
bescheinigungen (Muster A) bei dem Kreis-Ausschuß verbleiben bezw. wenn die Zahlung an die
Liquidanten erst jetzt erfolgen kann, nach der Quittungsleistung in Spalte 10 dem Kreis-Ausschuß
unverzüglich wieder einzureichen sind. «

NO- 4211 Namslau, den ·6. August 1892.
Von den im Juni-Heft des Deutschen Handels-Archiv�s enthaltenen Veröffentlichungen werden

nachstehende für die Handel- und Gewerbetreibent;En de? hiesiger. Kreises von besonderem Jnteresse sein
I. hei .

Gesetzgebung und Statistik.
Seite 605: Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Pflanzen und sonstigen Gegenständen des

Gartenbaues vom 7. Mai 1892.
Seite 605.: Zollfreier Einlaß der von der internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen

in Wien zurückgebrachten deutschen Güter.
II. Theil.

Berichte über das Ausland.
Seite 228 Abo: Handelsbericht für das Jahr 1891. Deutscher Schisssverkehr.
Seite 204 Bari: Handelsbericht für das Jahr 1891. Ausfuhr nach Deutschland.

NO� 422l «. Namslau, den 6. Juli 1892.
Die seit dem 1. October v. Js. in Wirksamkeit getretene Kreissparkasse des

hiesigen Kreisesgewährt für Spareinlagen 3V:s«70 von dem aus den Tag der Einzahlung
folgenden Monat und leiht Darlehne auf Hypothen nach Vereinbahrung je nach Lage
des Geldmarktes" und der Höhe und Sicherheit zu 4 bis 4V2"X0 und auf Wechsel, Hand-
oder Schuldscheine zu 6«7o.

Die Spareinlagen werden von dem Rendanten der Kreissparkasse, e. König-
lichen Rentmeister B e hrmann , in dem Amtslocale der Königl. Kreiskasse, Poststraße
No. 5 an der katholischen Kirche l Treppe hoch, täglich- von 8. bis I Uhr, in beson-
deren Fällen auch- des Nachmittags von« 3 bis 4e Uhr mit Ausnahme der Sonn- und
Festtage entgegengenommen. Daselbst werden auch Darlehnsanträge aufgenommen.
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Außer an dieser Stelle können Einlggen von Ersparnissen auch an folgende

gemäß § 26 des Status errichteten Recepturen" gemacht werden:
in Windisch-Marchwitz bei Gemeinde -Vorsteher Zupper,
,, Hönigern ,, Gemeinde-Vorsteher Klose,
,, Dammer ,, Freigutsbesitzer Schott,
,, Strehlitz ,, Gemeindeschreiber Koschig,
,, Schmograu ,, dem emeritirten Lehrer Quakulinsky,
,, Hennersdorf ,, Gemeinde-Vorsteher Walda,
,, Steinersdorf ,, Gastwirth Gowin,
,, Krickau ,, Gemeinde-Vorsteher Böhm,
,, Reichthal ,, Kämmerer Warzecha.

Die Einlegung von Ersparnissen bei einer der genannten Recepturen erfolgt
mit derselben Sicherheit für den Sparer, wie die bei der Kreissparkasse in Namslau selbst.

Es ist den Sparern jedoch unbenommen, Spareinlagen auch direct bei der
Kreissparkasse einzulegen.

Der Kreistag hat, als er die Errichtung einer Sparkasse beschloß, sich der
Hoffnung hingegeben, daß durch die vermehrte und erleichterte Spargelegenheit sich der
Sparsinn der Bevölkerung, namentlich der arbeitenden, heben werde, und dadurch für
alle Theile segensreiche Folgen erwachsen würden; derjenige, welcher sich zum Sparen
entschlossen und sich einen wenn auch noch so kleinen Besitz geschasfen hat, denkt über
die Arbeit selbst sowie über alle diejenigen brennenden Fragen, welche das Wirken auf
dem Lande von Jahr zu Jahr schwieriger und verantwortungsvoller machen, anders als
der, welcher nichts besitzt und nichts erwerben will, sondern nur gerade soviel erarbeitet,
wie er für des Leibes Nothdurft und für einige Genußmittel gebraucht.

Die allmähliche und geduldige Erstrebung dieses Zieles erschien dem Kreistage
so wichtig, daß er mit Einstimmigkeit diejenigen Opfer zu bringen beschloß, welche die
Sparkasse voraussichtlich zunächst erfordern wird. Diese Opfer aber würden vergebliche
sein, wenn nicht im Kreise selbst überall der Ausbreitung der Kreissparkasse und ihrer,
wie wir hoffen, segensreichen Thätigkeit Förderung zu Theil wird.

Die Bitte um diese Förderung ergeht deshalb an alle Kreiseingesessenen. Die
Besitzer mögen durch Belehrung auf ihre Arbeiter einwirken und sie zum Sparen an-
halten; ihnen zu Weihnachten und bei sonst üblichen Gelegenheiten Sparkassenbücher an
Stelle des baaren Geldes schenken, um den Sinn für das Sparen zu erwecken; sie
mögen aber auch selbst Spareinlagen machen, da die Sparkasse von den Einlagen der
arbeitenden Bevölkerung allein selbstverständlich nicht bestehen kann. Die Herren Amtsvorstehe·r,
Guts- und Gemeinde-Vorsteher sowie die Herren Lehrer mögen jede Gelegenheit»benutzen,
um für die Kreissparkasse und ihre Zwecke nach Kräften zu wirken. "�

Das C-uratorium der Sparkasse wird gebildet durch
den Königl. Landrath als Vorsitzenden,
den Rittmeister a. D., Rittergutsbesitzer von Spiegel zu Dammer,

zugleich als stellvertretenden Vorsitzenden,
den Kaufmann Grützner, zu Namslau,
den Rittergutsbesitzer Scholz zu Altstadt.

NO« 4231 Namslau, den 9. August 1892.
Es wird hierdurch zur ösfentliche·n Kenntniß gebracht, daß unter dem Rindvieh- und

Schweinebestand des Dominium Minkowsky die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist.

III- 4241 Namslau, den 8. August 1892.
V e r e i d et: .

1. der» Rittergutsbesitzer von Maltitz zu Nieder-Wilkau als Gutsvorstehcr.
2., der Kretschambesitzer August Krause zu Groß-Marchwitz als Ortser.heber.
Z. der Lohngärtner Karl Sobotta zu Damnig als Gemeindewächter.



No. 425l « Namslau, den 8. August 1892.
Verpflichtet:  »

der Stellenbesitzer Ernst Standke zu 9Jiefe und Gemeindeoorsteher.
No. 426] Namslau, den 9. August 1892.Nachweis der im Monat giili 1892 ans dem Kreis-K-eankenhiiuse entliifsenen Personen.
I. Kaspar Biallas, Knecht aus tädtel, am 15. Februar er. auf Antra des Ortsarmenverbandes Städte!aulsgenoi1ätiFtn, am 4. Juli er. entlassen; 141 Verpslegungstage å. 40 Pf» zusammen 56 M. 40 Pf. Ver-

p egung o en.2. Johanna Prosener, Arbeiterin aus Paulsdorf, am 3. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandesz,?3auls-d-årf aufgZnjotmmen, am 16. Juli er. entlassen; 75 Verpslegungstage o« 40 Pf., zusammen 30 . Ver-
p egun o en. �

Z. Gottlieg Przewoischnik, Knecht aus Belmsdorf, am 20. Mai er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes
Belinsdorf ausgenommen, am 2. Juli er. entlassen; 44 Verpslegungstage å 40 Pf., zusammen 17 M.
60 Pf. Verpflegun skosten.4. Anna M7chalsky, Schulkind aus Kaulwitz, am 21. Juni er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Kaulwitza?lfgenom;nFtn, am 16. Juli er. entlassen; 26 Verp egungstage O« 40 Ps., zusammen 10 M. 40 Pf. Ber-
p e ungs o en.5« Roc3us Hanke, Knecht aus Bankwitz, am 22. Juni er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Banlwitz auf-
enommen, am 2. Juli er. entlassen; 11 Verpslegungstage D. 40 Pf., zusammen 4 M. 40 Pf. Verpslegungskosten.6. Anna Kanzog, Magd aus ·Paulsdors, am 27. Juni er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Paulsdorfa;1lfgenong;nFtn, am 9. Juli er. entlassen; 13 Verpslegungstage -Z. 40 Pf., zusammen 5 M. 20 Pf. Ver-

p egung o en.
7. Thomas Stock, Dienstjunge aus Bankwitz, am 30. Juni er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Bank-

witz aufgenommen, am 16. Juli er. entlassen; 17 Verpslegungstage -Z. 40 Ps., zusammen 6 M. 80 Pf.
Verpslegungslosten. ·

8. Wilhelm Krella, Knechtssohn aus Strehlitz, am 1.Juli er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes Strehlitzaäfgenonäknän, am 24. Juli er. entlassen; 24 Verpslegungstage -Z 40 Pf., zusammen 9 M. 60 Pf. Ver-
p egung o en.9. Johann Sopart, Knecht aus Brzezinke, am 2. Juli er. aus Antrag des Ortsarmenverbandes Brze33nkeaHsgenonänietn, am 7. Juli er. entlassen; 6 Verpslegungstage -?-. 40 Pf., zusammen 2 M. 40 Pf. er-
p egung o en. ·

1"0. Gottlieb Knetsch, Knecht aus Altstadt, am 4. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Altstadt auf-
enommen, am 11. Juli er. entlassen; 8 Verpslegungstage A 40 Pf., zusammen 3 M. 20 Pf. Verpflegungskosten.

11. 3friedrich Boine, Knecht aus Altstadt, am 5. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Altstadt auf-genommen, am 12. Juli er. entlassen; 8 Verpslegungstage å« 40 Pf., Zusammen Z M. 20 Pf. Verpslegun skofieir .12. Gottlieb Neumann, Knecht aus Buchelsdorf, am 5. Juli er. auf ntrag des Ortsarmenverbandes F5uchels-dIärs aufYnFtmmen, am 11. Juli er. entlassen; 7 Verpslegungstage -Z. 40 Ps., zusammen 2 M. 80 Pf. Ver-
p egung o en.

13. Johann Scheer, Knecht aus Altstadt, am 7. Jul-i er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Altstadt auf-
enommen, am 12. Juli er. entlassen; 6 Verpslegungstage D. 40 Pf» usammen 2 M. 40 Pf. Verpflegungskosten.14. 3I?aria Glase, Auszüglerin aus Simmelwitz, am 12. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Sim-n?lelwitz gk1sFtenommen, am 26. Juli er. entlassen; 15 Verpslegungstage d. 40 Pf., zusammen 6 M. Ver-

p egung o en.
15. Karl Quak, Schulknabe aus Minkowsky, am 12. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes MinEIwskhaiåsgenom;n?tn, am 25. Juli er. entlassen; 14 Verpslegungstage H. 40 Pf., zusammen 5 M. 60 Pf, Ver-

p egungs o en.16. Joseph Zwiersch, Arbeiter aus Simmelwitz, am 13. j�åizili er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Sim-
melwitz aufgenommen, am 16. Juli er. entlassen; E erpslegungstage D. 40 Pf» zusammen 1 M. 60 Pf.
Verpsle ungskosteu. -17. GottlieF Kroll, Knecht aus Strehliiz, am 14. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Strehlitz 11.
aufgenommen, am 23«. Juli er. entlassen; 10 Verpslegungstage D. 40 Pf., zusammen 4 M. Verpslegungskosteii.IS. Karl OPolk«a, Knecht aus Sterzendorf, am 21. Juli er. auf Antrag des Ortsarmenverbandes Sterzend�orfaifilfgenom;nFtn, am 31. Juli er. entlassen; 11 erpflegungstage is. 40 Pf., zusammen 4 M. 4-E) Pf; Ver-
p e us .

C g lYEovsEr1ft3lZeiåd3Iechi;eIfiääkoften siåid b ebftfi nidnit  Zum 22. Q;li;gitist  an sie Krisis-oniniua- ne- ei- az ten. ine eonere nnniigero"g n t e were"nvielmehr die riickftändigen Kosten durch den G e r i eh ist-so! taki eh e r b ei e i r i e«b e n w e r -
den, wodurch den Siiii-in-i-g�en sehr erheblich-e often entgehen.

Der Königliche Landrnrh nnd V·rfiike«iide des Kreis-Ausschusses.
- J. V.: von Spiegel, Kreis-Deputirter.

B. Bekannt1nachungen anderer Behörden.

Bekaniitmm!hung.
Vom 1«6. August bis 15. September d. IS. bin ich beurlaubt und werde in

meiner Eigenschaft als Sehiedsgerichts-Vorsitzender durch Herrn Amtsrichter EitI·it-II vertreten.
Ich ersuche alle Betheiligten, in der genannten Zeit Schreiben an das Schiedsgericht nicht unter
meiner persönlichen Adresse abzusenden, sondern »ein das Schiedsgericht für Invaliditäts-
uiid Alters-Versichermig·« zu richten oder sich an. Herrn Amigriehter Gitrich zu wenden:

Nanis-lmu-,. den L» August- 1892. -      . .
De: Vpxntz-«-v- des S«-jedes-u«chxs. sit« Jud«-sit-it-it--. -- An«-meifi«ieis-un.

» S.e ib·.t, Amts"richter. «
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Zwanckgsver»fteigerung.Im Wege der Zwangsvollstre ung sollen"·«die im Grundbuche von Gülchen Band VII
Blatt 98 und 104 auf den Namen des Freigärtners Gottlieb Seifert eingetragenen Grundstücke

am 26. September t892 Vormittags 9 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gericht � an Gerichtsstelle �· Terminszimmer No. 9 versteigert werden.

Das Grundstück No. 98 Gülchen mit 24.09 Mk. Reinertrag und einer Fläche von 1 he.
28 a. 20 qm zur Grundsteuer, das Grundstück No. 104 Gülchen mit 15,27 Mk. Reinertrag und
einer Fläche von 92 a 90 qm zur Grundsteuer veranlagt. Auszüge aus den Steuerrollen, beglaubigte
Abschriften der Grundbuchblätter, etwaige Abschätzungen und andere die Grundstücke betreffende Nach-
weisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in der Gerichtsschreil)erei III, I. Stock, einge-
sehen werden.

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst auf den Ersteher über-
gehenden Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit der Ein-
tragung des Versteigerungsvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forderungen von Kapi-
tal, Zinsen, wiederkehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens im Versteigerungstermin vor der
Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger widerspricht,
dem Gerichte glaubhaft zu machen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebots
nicht berücksichtigt werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die beriicksichtigten Ansprüche
im Range zurücktreten.

Diejenigen, welche das Eigenthum der Grundstücke beanfpruchen, werden aufgefordert, vor
Schluß des Versteigeruugstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, Ividrigenfalls nach
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Anspruch an die Stelle des Grundstücks tritt.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlages wird am 27. September I892, Vor-
Uittags 12 Uhr an Gerichtsstelle verkündet werden. ·

Namslau, den 2. August 1892. Königliches Amtsgericht.

Bekanntmachnng.
Jn Sterzendorf bei Noldau, Kreis Namslau, wird am 15. August eine Postageutnr

mit Telegraphcnbetrieb eingerichtet.
Verbindung erhält die neue Pos««agentur durch die zwischen Noldau und Dammer bereits

bestehende, wochentägig verkehrende Landoostfahrt, sowie durch eine tägliche Botenvost Noldau�Sterzen-
dorf, letztere an Wochentagen mit beschränkter, an Sonntagen mit unbeschränkter Beförderungsbefugniß.

Zum Landbestellbezirk der neuen Postanstalt gehören die Ortschaften: ·
Pieeziske, Sowade, Sorzow, Oschumbel.

Die Kolonie Friedrichsberg bei Sterzendorf wird dem Ortsbestellbezirk der neuen Post-
agentur zugetheilt.

Breslau, 4. August 1892. Der Kaiserliche Ober-Poftdirektor.

Bekanntmachung.
Die auf die berechtigten Grundbesitzer der städtischen Jagdbezirke I�V pro 1892J93

repartirten Jagdpachtgelderantheile werden, da E-insprüche gegen die bezüglichen Repartitionen nicht
erhoben worden sind, in der Zeit vom l5. bis inel. 29. August er. während der Amtsstunden
in unserem Kassenlocal zur Auszahlung gelangen.

Von den bis zum 29. August er. nicht abgehobenen Antheilen werden wir annehmen, daß
die Berechtigten in die Ueberweisung derselben an die Armenkasse einwilligen.

Namslau, den 6. August 1892. Der Magiftrat. Schulz.

Bekanntmachung.
Es sollen noch in diesem Jahre 40 ha. ftädtischen Vorwerkackers drainirt und die hierzu

erforderlichen Arbeiten bezw. Lieferungen im Wege der Ausschreibung vergeben werden.
Die Drainagepläne nebst Kostenanschlag und Bedingungen liegen in unserem Bureau zur

Einsicht offen. Von dem Kostenanschlag und den Bedingungen werden gegen Erstattung der Schreib-
gebühren auf Verlangen Abschriften übersandt.

Versiegelte Offerten mit entsprechender Aufschrift sind bis zum 25. d. Mts. an uns einzureichen.
Namslau, den 8. August 1892. Der Magistrat. gez. Schulz

L -ei . - . » . : -

Nichtamtlieher Theil.
Sonntag den 14. August Nachm·."Iz23 Uhr  " 7 Z
  werden zur I. Hypothek p ld zu leihen gesucht.
 :;:«-ei P. Klage. Näheres in der Erped. d. Bl.
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Unseren werthen Kunden, sowie einem hochgeel)rten Publikum die ergebene Mittheilung,�
daß wir an Sonn- und Fefktagen

�"&#39;-&#39;-&#39;- ;....:.:.:.: unsere Biere -&#39;f�-�

nur in den gesetzlich zulässigen Stunden und zwar

von 6 bis 9 Uhr Vormittags
und von 11 bis 1 Uhr Mittags

versenden und außer dem Hause im Detail verkaufen dürfen.
Wir ersuchen deshalb, den Sonn- und Fetertagsbedarf in der obengenannten Zeik

oder möglichst Tags zuvor zu decken.
Reichthal, den 6. August 1892.

Fi0(1l0t«» G lVli(3lIk-ils!-W,
g Dampf-Brauereibefitzer.

Iwangsve1«steigernng.
Freitag, den 12. August 1892

Nachmittag 6 Uhr
werde ich zu like-as(-11(1okk an Ort und Stelle

I Breitsämafchine,
2 Reunfchlitten-
2 Wagen-
1 Commode mit Aufsatz,
3 Schweine darunter

ein Eber, sowie
Stück ca. 6 Wochen alte8

Ferkel
öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zahlung
verkaufen.

Kauflustige wollen sich am Gasthause einfinden.

sc-htn1(1t,
- Königlicher Gerichtsvollzieher.

Obstverpachtung.
Sonntag den 14. August er.

Nachmittags 3 Uhr
wird im

Garten zu Njeck6k-WIIk3ll
das«Obft an den Meistbietenden verkauft.

I« Alle vorkommenden

Glaserarbetten
übernehme ich jederzeit.

A. PoSse1t,
vis-å«-vis dem Kgl. Amtsgericht.

Holz-Auction.
Dienstag den 23. August er.

Vormittags 9 Uhr
werden in dem

» (Il·llllWIlZ«9l� F0l«sl
meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft:
« 5u Raummeter Birken-Ast,

20 . ,, Erlen-Ast,
6() ,, Kiefern-Scheit,

« 120 ,, Kiefern-Ast.
Grunwitz, im August 1892.

« Die J7orIYtoerwuktang:
. Die T« sehr gute T D-

. Rustikaljagd
It- Bau?-vix-,. «-

ca- l600 Morgen groß
wird

Sonntag, den U. August er.
U IHaeIZmittag 4 Abt

im dasigen evangelischen Schullokal ,
auf 3 Jahre meistbietend verpachtet,
wozu Pachtlustige hierdurch eingeladen werden.

Die Pachtbedingungen können bei dem Unter-
zeichnete"u eingesehen werden.

Der Eemeindevorstet)er.Dattel. P
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HcHüt3ensert in Z-sieichtHar.
I Sonntag den l4. nnd M

· findet hierorts
ontag den 15. August er. I
das diesjährige

II« Komgskhteßen W
. statt, zu welchem alle Freunde und Gönner hierdurch ergebenst einladet

Ver Vorstand der Stt1utzengilde.
PROGRAMM.

, Am 1. Tage: Ausmarsch um 1�X2 Uhr Nachmittags, Concert, ausgeführt von der
Nun-islauer Stadtcapelle, 4 Uhr Nachmittags. Eimnarscl) Abends 8 Uhr
und um 9 Uhr Entråball.

Am 2. Tage: Ausmarsch um 10 Uhr Vormittags, Concert, ausgeführt von der Nams-
» lauer Stadtcapelle, 4 Uhr Nachmittags. Abends Proklamirung des

Schützenkönigs, alsdann Einmarsch und um 9 Uhr Scl)ützenball.
" . -« « ·· « « « - · « « - - .T · ! . . I

of termob
you anfLager

R. Berges,
iåJIliiibeli.iskIllerei.

g , » I&#39; Musterblätter werd

O. «« ·«·.«. -  .·»;.« . »Na» I-»

«-««-:-:  ;32.-»-»Es

1 in neuester F-a(;on, j.
stylgerechter Ausführung, reell und gut gearbeitet,

empfehlen

z11x1anZnlusstat111ngi3n. sowie auol1inoinzolnon stinken
in großer Auswahl zu sehr billigen»Preisen

P. Baamhaaek,
Tapezierer.

en franeo zugesandt. K

Jagdverpakhtung.
Sonntag den 14. August er.
Nachmittags 3 Uhr, wird die der
Gemeinde Buoh(e1s(101«t zuste-
hende Jagdnutzung auf drei Jahre meistbietend
verpachtet. Bedingungen werden im Verpachtungs-
lokale, dem Erbkretscham hierselbst, bekannt gemacht.

Buchelsdorf, den 25. Juli 1892.

Der Gemeindevorsteher.
(Jt0rzyZa.

Mehrere Thiirfnttter,

Thüren-
Fenster mit Scheiben,
mehrere Fuhren noch
guter Mauerziegeln

hat billig zu verkaufen
Wilhelm Oohn.

A. linopp�g Sargmagaziu,
das größte in Namslau,

empfiehlt bei vorkommenden Sterbefällen sein
Z I&#39; großes Lager in J

Metall-, eiehenen und
« kiefernen Särgen

1 zu den billigsten Preisen. 1

Die überall so schnell beliebt gewordene

ixantecl1acy�s(t1e Hut1neraugcn-Seite
beseitigt in wenigen Tagen sicher, gefahrlos
und radikal Hühneraugen und Hornhaut. Ver-
möge ihrer Affcnität dringt diese Seife leicht in
die Hautwucherung ein und löst sie schmerzlos.

»Jn der Anwendung weit angenehmer als Pin-
iselun en. «
. Horräthig D« 75 Pfg. in NaIIIs1aa »in
der Apotheke.
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2. Beilage zu Nr. 32 des ,,Namslauer Kreis«-blattes.«
Domtcrs:ag, den U. August 1892.

Yampfziegel«ei Gngen Frist«
« empfiehlt

. Dachziegesln
�;okH und zZkasirL (wetterfest),
Z DFa;»nrosil)ren Z
. Zi0rmskeine

- .  L « nach angegebenen Profilen.
SämmtlksHe Fabrikate aus bestem geschlemmten Material.

Nach Gottes unerfo1-sehliehem Rath- do Die für Herrn akäa9r,
sehluss verschied nach langem Leiden CFpfpcctor zu BelmsdVrf- You
:k.3I:-M Es.-;..s,;,  ZI.�åi·Tk�;?Zä7;T."3««.Ik.«-?"«k;�.·:«"F»�:�k:?;
«-""I�0ss"�W Im« s«M?«sI" keine Gültigkeit. Der Guts-

l-lenrIette BIewaltl »»»st«,,z if, »; de» Hm» J»b. II"lle . .
im 64. Lebensj:-Zier. U1l1«1 siil1e Theilnahme s«pector ll.9l·kaIanU Blume
bitten ubergegangen.

die itkaueI·ntlen Hinterbliebenen. is». 3;I.:-«I;E;-;-.Z»I?8:k:.:E;:5-Ue;-k:;«;::kks «« «« Y-tz«I«I"7IIIslF!I9·Ik0sElI9ck-
c I .

», ,
T.

» �«wi B er von Beltnsdorf

" . - I. i J « .-Z.M I»«,,IksjsmPk S Hur gfnklIoden-YnI1cu1I
rultnrteciJniskt1eg Patron»  .übernimmtlandmrIseriltye nnd unlink- Oel-Lqkksakhkn»u
lkt11I1kltMkIIkkIkUikdkk3kI«e »...D;2«g::»F::33 BE-2:...«.;"k;«.:«.«.«-:.:««.::.-;
«� -  e - e e  « - haben ein elegantes Aussehen. Das

· Streichen ist einfach und kann von jedem
Diener beim« t werde .

L   »; Mnänkatten grati3. ;
von 80-t20 Mo- en mit guten Geiz   MPObinden bal»d zu sausen- . G . D - . MPO

lz11.ohhofl,» H e1«mnmn-. 1·0ge1s1e.
pries; Bez. Orest-u, Rein»-sitt« O. -

«
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T» Zur Eröffnung der Jagd empfehlen-wein großes Lager von

Hiilsen, Schrot, Pulver 2c.
zu den billigsten Preisen.

Von der renommirten Pulverfabrik W. G-iitt1ek in Leichenstein ist mir für
O

Namslau und Umgegend der AlleIUverkaUf ihrer geladenen gasdichten
Ja d atrone: «« «« Adler-ZNarke
übertragen worden. Die gangbarsten Caliber und Schrot-Nummern sind auf Lager und gebe auf
Wunsch auch gern die kleinsten Quantitäten zu Verluchen ab. -

Both. Wekner.
K&#39; Ebenso führe von getrennter Firma geladene Patronen mit .s ruUchIosem

Pulver gefüllt. I D. O.
A Wir haben in unserer Schneidemühle eine «

Excelsiorskhrotmiihle
aufgestellt und empfehlen sie den geehrten Landwirthen zum O-

dei"Iroieu von Mais sowie aller Hirten Gelt-eitle.

Richter il schwillt.
Unterzeichneter empfiehlt sich

zum stimmen unt! R«-pariren
von Kugeln um! IBtunmo8
und bittet um gefl. Offerten, welche jederzeit in
der Exped. d. B·l. für mich angenommen werden.

Paul Jat«ascl1e1:,
Klavierstimmer

krieg, Friedrichstraße 12 .

O ZuI·te, weisse Haut O
jugendfrischen �1�eint erhält man sicher,

E s0mmerspr()ssen I
verschwinden unbedingt beim täglichen Gebrauch von

1ZeI·gn1unn�s I«iliennIil(-it-eike
B F-. c · l)von ekgmaan o. m -enden. .

- Von-. D. St. 50 Pf. bei 0scnk �l�iet2e.· ·

xikc»tiIiciricn Spiriiug
empfiehlt hlljg«stæIal I10"seltwil;z
O-n der Nacht vom Z. zum 4. August ist mir
J von meinem Acker ein eiserner Pflug
. mit Holzgriffen und gewalztem, eisernem
Grengel gestohlen r·worden.» Wer mir über den-
Verbleib desselben Auskunft geben kann, erhält
Z Mk. BcIphUUUg&#39;von.. i

Laube in Obischau.

Die dem Bauergutsbesitzer Johann Rapka
aus Dziedzitz zugefügte Beleidigung erklären wir
hiermit als un1v«ahr.

Anna Bieniolc,
Franziska lZieni01c.

Brust Posirael1«s
Mühe!-Magazin,

. Andreaskirchstrasze No. 2, I
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von

»1 «·3a0Be[«1I l
in allen Hol»zarten,

als complette Ausstattungen, der Neu-
zeit entsprechend, in solider Arbeit und zeit-
gemäßen Preisen, ferner empfehle

alle Arten Spiegel
in verschiedenen Größen, mit und ohne
Untersatz- sowie «

alle Arten Sarge
in Metall, Eiche und Kiefer zur gefälligen
rBeachtung.

Ein i1uligedctlkikc agkn,
fast neu, ist sofort zu verkaufen. Nähere« in
in der Exped. d. VI.
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Leinwand
garantirt rein Lein, Prima-Qualität,

6, 8, 10, 12 und 13 Viertel breit in verschiedenen Nummern, weiß gearbeitet und
geklärt empfiehlt

DR-. S(-Il:I.01:l(-II,
Damastweber, Schiitzenftrasze 13.

Bei Entnahme von halben nnd ganzen Schock tritt Pkeisermiißignng ein.
"Y�(icHt vorrätHige casse ich nach Yroöe anfertigen

D O

TTjTTIjTTTj

O

O

O

ITTT �

seitens des IIOsI)j1"-Ell-Cll1�ilt0l«jj ZU 0eIs ist mir der AIIOIll70l·tl�IOI)
der L00se der

sieel1ettlIaas-I-0ttet«ie
übertragen worden.

I«00se ä Mark 1,00 (P0t·t0 10 Pt�.) sind durch mich zu beziehen.
K-« 11 I-00se tät« 10 Mark (P0t-to 20 Pt.). T

7eklcaat�sstellea �wek(lea überall errichtet.

Bei Ahnal1me grösserer Posten gen-äl«1re ich hohen Rahatt.
Carl Philipp jani0r

in 0e1s (sel1lesjen).
H· In Namslau zu haben bei Herrn Paul Ic0sel1wlt2. «?

·  » Alle Arten « - - ·E Möbel, E O l)essnfeetsons Pulver. O
IF k w

us

at, Dr r ! M t tz ; Selbftthätigeun en I. u ro en « Ohält stets O Lager . « .
E- »k»;;kE»k»xkg" se   .1».«..,3;s.«i::"k:"r.:is.;,n--,

- · g Z « sinnt-, Krankenzimmer 2o.,

Chl0r etc. etc.

&#39;l0l-IOl«UI9SlEl

o ene Magen,
-neuester F«-·;ou, siehe« zum Verkauf. Auch O · (JarI)0lSäat-e.
werden se! e auf Bestellung nach Zeichnung an-K »

e empIiehlt -»- YM«sp Und Jus. lIztonteelk.
" I

big Y
gcfckt·  I ·. i so · J « �werde? schnell, sauiZET1:n?)Jl?iggrck3geführt. »  s- vo - -
H G Art  U: H . für August undueL;1:kierer nt;)WageSnb3er. O ,-. empsieh« ou
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H&#39; Zur Eriiffnnng der Jagd empfehle««;nein großes Lager von

Hiilsen, Schrot, Pulver 2c.
zu den billigsten Preisen.

Von der renommirien Pulverfabrik W. G-iitilek in lkeieI1(-tust(-in ist mir für
· I

Namslau und Umgegend der AlleIUverkaUf ihrer geladenen gasdichten
Jagd;-atrone: «

Adler-ZNarke
übertragen worden. Die gangbarsten Caliber und Schrot-Nummern find auf Lager und gebe aus
Wunsch auch gern die kleinsten Quantitäten zu Versuchen ab. ·

lI0I). W9kuek.
K&#39; Ebenso führe von genannter Firma geladene Patron·en mit ruUchIvscM

Pulver gefüllt. K D. O.
Wir haben in unserer Schneidemühle eine - �

Excelfiorsrhiotmiihle
aufgestellt und empfehlen sie den geehrten Landwirthen zum «

schreien von Male sowie aller Hirten Gelt-eitle.

Richter i sotm1it1t.
Unterzeichneter empfiehlt sich

zum stimmen am! .Reparit-en
von Kugeln und Mantuas
und bittet um gefl. Offerten, welche jederzeit in
der Exped. d. B·l. für mich angenommen werden.

Paul «Iat«as(9heII,
Klavierstimmer

krieg, Friedrichstraße 12 .

O Zu-rte, weisse Haut O
LIg�e1Lfrischen Teint erhält man sicher,

E- s0mmerspr0ssen -
verschwinden unbedingt beim täglichen Gebrauch von

II(-rgtt1aI1I1� sI«llleaItIllel1-Seite
S F« ca &#39;von et·gtnann . m Dresden. »

g Von-. å. St. 50 Pf. bei 0S(:ak �l�iet2e.» g

3iectisicirtcn Spiritus-
empfiehlt billigst

Paul II0·SoI1v"71t2
.aIfl89 .

O-n der Nacht vom Z. zum 4. August ist mir
J von meinem Acker ein eiserner Pflug
. mit Holzgriffen und gewalztem, eisernem
Grengel gestohlen -·worden.« Wer mir über den
Verbleib desselben Auskunft geben kann, erhält
6 Mk. VcIphMUig· von-.

Baubo in Obischau.

-

Die dem Bauergutsbesitzer Johann Rapka
aus Dziedzitz zugefügte Beleidigung erklären wir
hiermit als unwahr.

Anna IZie11i01c,
Franziska Bieni01c.

Brust Posiraoh«s
Möbel-Magazin,

. Andreaskirchftraße No. 2, .
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von

·j Za0Bern l
in allen Hol»zarten,

als eomplette Ausstattungen, der Neu-
zeit entsprechend, in solider Arbeit und zeit-
gemäßen Preisen, ferner empfehle

alle Arten Spiegel
in verschiedenen Größen, mit und ohne
Untersatz, sowie »

alle Arten Sarge
in Metall, Eiche und Kiefer zur gefälligen
eBeachtung.

Ein lJuliIgedktlkirc agkn,
fast neu, ist sofort zu verkaufen. Nähere« in
in der Exped. d. Pl.
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Leinwand
garantirt rein Lein, Prima-Qualität,

6, 8, 10, 12 und 13 Viertel breit in verfchiedenen Nummern, weiß gearbeitet und
klärt empfiehlt

R. sc-1:.101:1o1:t,
Damastweber, Schiitzenftrafze 13.

Bei Entnahme von halben nnd ganzen Schock tritt Preisermiißtgnng ein.
Blickst vorrätHige ca1Te ich nach YroBe anfertigen.

� Do Oe

. TYj�HjITTTT

h.HH-T

seitens des Il0spital-Gurat0rii zu 0els ist mir der Alleinvektrieb
der L00se der

sieel1ettlta.as-I«0ttet-je
übertragen worden.

I«00se ä Mark 1,00 (P0rt0 10 Pk.) sind durch mich zu beziehen.
K« 11 LO0Se tät« 10 Mark (P0rl;0 20 Pt.). T

Te!-1caat�sste1len werden überall errichtet.

Bei Abnai1me grösserer Posten gen-äl»1re ich hoben lIiabatt.
Carl Philipp janior

in 0e1s (sehlesien).
K· In Nun-statt zu haben bei Herrn Paul Ic0sel1v-list. ?

. Alle Arten e - -
�   .. .-·. I Des nfeoisons-Pulver. OZ Mobel, Z «

. SeIbstthäiige
i M! t « »-ZE."«.!»E«.k.7"2k3.«Z."«E" « « W« Ykg1nfcctIongikaIiku,

I. Postrach«s. " W 3s;s·»s;ss;s-»F IF: «-- - i o n-, a. -, in er-, a -,
- M"M«M«Wm«« sehn!-, Krankenzimmer 2o.,

etc. et(-J.

cq«ut0Skkk

(Jh10r

·I0I.t

ij1leue gedente und «"spI«h« "
»Hm» wage» .Inl. iIztonte(-It.

. J - « i . «.
neuester Fai;on, stehen zum Verkauf. Auch[  (JtU·I)0ISOlll·C· .
werden selbige auf Bestellung nach Zeichnung an- « «

I

s«k»«9t- eparaturen  «- · H     «werden schnell, sausE,tunbs biåItg ausgeführt. »  s
- ung vo . . - -

IIu o c17cottS(:-da-1k V «« NR« Und S«""«««i
gLackierer und Wagenbauer. ,�· empfiehlt ou
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0 Die neuem Dampf-Y»iFjEder-zieinigungg-Inhalt O
H- Klofterftraße No. 12. ··-U

- Die Maschine und Lokalitäten stehen den geehrten Herrfchaften zur steten Besichtigung. g

«!Miikcl�1 gesucht Neue Fettheringe
in größeren Quantitiiten von einem sicheren Breslauer
Abnehmer. Oss. sub. Exped. d. Vgl. g

ThomaY3hosphat
ged. Kokhenmehl

hält vorriithig und empfiehlt

siogtnaa(i Sohn.
- Uns-Inn.

Mc-.·tißcirten ««Syirjtn-S,
vorzüglich im Gefchmack,

einfache und doppelte xiquenre
empsiOhlt biuigst »

Ernst Fuhrmann,
,,zur Friedenseiehe.«IF "

Sahn-Käse?
Siegel D. 20 Pf» empfiehlt »

Paul K0s(-hw1tZ.
L

J-Für YiehHeaize::!
Die altberühmten, concurrenzlofen, mit 7 gol-

denen 2c.. Medaillen ausgezeichneten Thierpflege-
Pistol von list(-IchsI·(It E- III(-not· in
Ich(-stets I. S.: »

Rothlaufpulver, Fref3pulver seit-·sz
Schweine, Rinden Durchfall-
Zentner, Holländ. Milchpulver,
ButterpUlber, Schweizer Mast-
pulver n. A.

W ·ss-We 0scat- ·l&#39;ietze,
L -g  - Inst-III. �

Yejfeiteini«gsnngs - Bücher
bei Ablieferung von Gütern zur
Bahn (t00stm sure S 1,50 Mr)
eip·k;c·ieIl-t  ()pitz.

J Stück Z Pfge.

""7�W J. Wzi0nteek.

l)oeking�s steife »
H mit der Eule L

a Stack 40 Pf. empfiehlt

Paul K0set1witz.»
Am 5. d. M. ist eine goldene DanIennhr

mit Kette gefunden worden. Der recht-
mäßige Eigenthümer kann dieselbe gegen Erftat-
tung der Jnfertionsgebiihren in Empfang nehmen
bei » Frau staats (-�-0ttchsllhc

- in Strehlitz.r l » Ä  . - -
Mk Uig,

der polnifchen Sprache mächtig, für mein
Tnch-, Modewaren- und Leinengefehäft
zum fofortigen Antritt gesucht.

Hi-rI11anI1La11(1.
-I«-ll0g»1«;tNj»tzc11»e»3««;«HZi1kau
eine gute Köchin,

die auf dein Lande gedient hat.
Eine Stube ist zu vermiethen und I. Sep-

tember zu beziehen
Polnifche Vorftadt sc.

Kirchliehe Nachrichten.
Nainslan.

Am 9. Sonntage nach Te-initatis, den 14. Auguft,
r digenp . Det:tfch Vormittag 7 Uhr: Herr Pastor Nitransky.-

Deutsch Vormittag 9 Uhr: get-r Pastor Klaembt.
» U efprechung mit der con-" e.-«7«-::«-e»-.s:««e.«k«»- O«

Nachm. D Uhr Pastor 8(aembt
den IS Be-rsnitta S r Bibel«»e-see. »»  H.-;..-»»




